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Rumänische Fassung 
(Perioada: de la _______până la_________(1)) 

 
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(2)) declară 
că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferențială …(3). 
 

Slowenische Fassung 
(Obdobje: od _______do_________(1)) 

 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(2)), izjavlja, da, 
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(3) poreklo. 

 
Slowakische Fassung 

(Obdobie: od _______do_________(1)) 
 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo colného povolenia …(2)) vyhlasuje, že 
pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(3). 
 

Finnische Fassung 
( ______ ja ________välinen aika(1)) 

 
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet 
ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (3). 
 

Schwedische Fassung 
(Period: från _______till_________(1)) 

 
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...(2)) 
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ...(3). 

 
 

________________ 
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ANHANG 3 

 

LIEFERANTENERKLÄRUNG ZU  

BEI DER HERSTELLUNG VON ERZEUGNISSEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT  

VERWENDETEN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT 

 

Erklärung: 

 

Der Unterzeichner, Lieferant der in dem beigefügten Papier aufgeführten Erzeugnisse, gibt die 

folgende Erklärung ab: 

 

a) Die nachstehenden Vormaterialien, die ihren Ursprung nicht in der Europäischen Union/in 

Kanada(1) haben, wurden in der Europäischen Union/in Kanada zur Herstellung der 

nachstehenden gelieferten Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft verwendet. 

 

b) Alle anderen bei der Herstellung dieser Erzeugnisse in der Europäischen Union/in Kanada 

verwendeten Vormaterialien sind deren Ursprungserzeugnisse. 

 

1 
 

Bezeichnung 
der gelieferten 
Erzeugnisse 

ohne 
Ursprungseigen

schaft 

2 
 

HS-Einreihung 
der gelieferten 

Erzeugnisse ohne 
Ursprungseigensc

haft 

3 
 

Wert der 
gelieferten 

Erzeugnisse 
ohne 

Ursprungseige
nschaft(2) 

4 
 

Bezeichnung 
der 

verwendeten 
Vormaterialien 

ohne 
Ursprungseige

nschaft 

5 
 

HS-Einreihung 
der 

verwendeten 
Vormaterialien 

ohne 
Ursprungseige

nschaft 

6 
 

Wert der 
verwendeten 

Vormaterialien 
ohne 

Ursprungseigensc
haft(2) 

      
      
      
  Insgesamt   Insgesamt 
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Der Unterzeichner verpflichtet sich, alle zusätzlich verlangten Belege zur Verfügung zu stellen. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ort und Datum) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Name und Stellung in der Firma sowie deren Bezeichnung und Anschrift) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Unterschrift) 

 

 

 

 

 

_______________ 
 
(1) Die nicht zutreffende Vertragspartei ist zu streichen. 
(2) Für jedes gelieferte Erzeugnis ohne Ursprungseigenschaft und jedes verwendete Vormaterial 

ohne Ursprungseigenschaft ist der Einheitswert der Erzeugnisse bzw. der Vormaterialien nach 
Spalte 3 bzw. 6 anzugeben. 

 

 

________________ 
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ANHANG 4 

 

CEUTA UND MELILLA BETREFFENDE SACHVERHALTE 

 

1. Für die Zwecke dieses Protokolls schließt der Ausdruck „Vertragspartei“ im Falle der 

Europäischen Union Ceuta und Melilla nicht ein.  

 

2. Ursprungserzeugnisse Kanadas erhalten bei ihrer Einfuhr nach Ceuta und Melilla in jeder 

Hinsicht die gleiche Zollbehandlung einschließlich der Zollpräferenzbehandlung wie 

diejenige, die nach Maßgabe des Protokolls Nr. 2 zur Akte über den Beitritt des Königreichs 

Spanien und der Portugiesischen Republik zu den Europäischen Gemeinschaften für 

Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der Europäischen Union gewährt wird. Kanada 

unterzieht unter dieses Abkommen fallende Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und Melilla 

bei der Einfuhr der gleichen Zollbehandlung einschließlich der Zollpräferenzbehandlung wie 

diejenige, der aus der Europäischen Union eingeführte Ursprungserzeugnisse der 

Europäischen Union unterzogen werden. 

 

3. Die nach diesem Protokoll für Kanada geltenden Ursprungsregeln gelten bei der Bestimmung 

des Ursprungs von aus Kanada nach Ceuta und Melilla ausgeführten Erzeugnissen. Die nach 

diesem Protokoll für die Europäische Union geltenden Ursprungsregeln gelten bei der 

Bestimmung des Ursprungs von aus Ceuta und Melilla nach Kanada ausgeführten 

Erzeugnissen. 

 

4. Die Bestimmungen dieses Protokolls über die Ursprungserteilung, -verwendung und -

überprüfung gelten für aus Kanada nach Ceuta und Melilla ausgeführte Erzeugnisse und für 

aus Ceuta und Melilla nach Kanada ausgeführte Erzeugnisse. 
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5. Die Bestimmungen dieses Protokolls über die Ursprungskumulierung gelten für die Einfuhr 

und die Ausfuhr von Erzeugnissen zwischen der Europäischen Union, Kanada sowie Ceuta 

und Melilla. 

 

6. Für die Zwecke der Absätze 2, 3, 4 und 5 gelten Ceuta und Melilla als ein Gebiet. 

 

7. Die spanischen Zollbehörden sind für die Anwendung dieses Anhangs in Ceuta und Melilla 

zuständig. 

 

 

________________ 
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ANHANG 5 

 

ERZEUGNISSPEZIFISCHE URSPRUNGSREGELN 

 

Einleitende Bemerkungen zu Anhang 5 

 

1. In diesem Anhang sind die Bedingungen für ein Erzeugnis festgelegt, die erfüllt sein müssen, 

damit dieses Erzeugnis als Ursprungserzeugnis im Sinne des Artikels 5 (Ausreichende 

Fertigung) anzusehen ist. 

 

2. Es gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

Kapitel bezeichnet ein Kapitel des Harmonisierten Systems,  

 

Position bezeichnet jede vierstellige Zahl oder die ersten vier Ziffern einer Zahl, die im 

Harmonisierten System verwendet wird, 

 

Abschnitt bezeichnet einen Abschnitt des Harmonisierten Systems und 

 

Unterposition bezeichnet jede sechsstellige Zahl oder die ersten sechs Ziffern einer Zahl, die 

im Harmonisierten System verwendet wird, und  

 

Zollbestimmung bezeichnet ein Kapitel, eine Position oder eine Unterposition des 

Harmonisierten Systems. 

 

3. Die erzeugnisspezifische Ursprungsregel oder der erzeugnisspezifische Ursprungsregelsatz, 

die beziehungsweise der für ein in eine bestimmte Position, Unterposition, Positionsgruppe 

oder Unterpositionsgruppe eingereihtes Erzeugnis gilt, findet sich unmittelbar neben dieser 

Position, Unterposition, Positionsgruppe oder Unterpositionsgruppe. 
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4. Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt das Erfordernis eines Wechsels im Zolltarif oder jede 

andere in einer erzeugnisspezifischen Ursprungsregel festgelegte Bedingung nur für 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft. 

 

5. Anmerkungen zu den Abschnitten, Kapiteln, Positionen oder Unterpositionen finden sich 

gegebenenfalls am Anfang der Abschnitte, Kapitel, Positionen oder Unterpositionen. Diese 

Anmerkungen sind zusammen mit den erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln für die 

jeweiligen Abschnitte, Kapitel, Positionen oder Unterpositionen zu lesen und dürfen weitere 

Bedingungen vorschreiben oder eine Alternative zu den erzeugnisspezifischen 

Ursprungsregeln enthalten. 

 

6. Sofern nichts anderes bestimmt ist, bezeichnet eine Gewichtsangabe in einer 

erzeugnisspezifischen Ursprungsregel das Nettogewicht, also das Gewicht eines Vormaterials 

oder eines Erzeugnisses ohne das Gewicht der Verpackung im Sinne der in Artikel 1 

(Begriffsbestimmungen) dieses Protokolls für die Ausdrücke „Nettogewicht von Vormaterial 

ohne Ursprungseigenschaft“ und „Nettogewicht des Erzeugnisses“ festgelegten 

Begriffsbestimmungen. 

 

7. Ein Verweis auf Zucker ohne Ursprungseigenschaft in einer erzeugnisspezifischen 

Ursprungsregel bezeichnet das in Artikel 16 (Zucker) dieses Protokolls genannte Vormaterial 

ohne Ursprungseigenschaft.  

 

8. Wenn nach einer erzeugnisspezifischen Ursprungsregel 

 

a) ein Wechsel aus einem anderen Kapitel oder einer anderen Position oder Unterposition 

oder ein Wechsel als Erzeugnis x2 aus einem anderen Kapitel oder einer anderen 

Position oder Unterposition erforderlich ist, so darf bei der Herstellung des Erzeugnisses 

nur Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft verwendet werden, das in einem anderen 

Kapitel oder in einer anderen Position oder Unterposition als das Erzeugnis eingereiht 

ist, 

 

                                                 
2 In diesen Anmerkungen steht das Erzeugnis x oder die Tarifbestimmung x für ein bestimmtes 

Erzeugnis oder eine bestimmte Tarifbestimmung und x Prozent einen bestimmten Prozentsatz. 
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b) ein Wechsel innerhalb einer Position oder Unterposition oder innerhalb einer dieser 

Positionen oder Unterpositionen erforderlich ist, so darf bei der Herstellung des 

Erzeugnisses sowohl in dieser Position oder Unterposition eingereihtes Vormaterial 

ohne Ursprungseigenschaft verwendet werden als auch in einem anderen Kapitel oder in 

einer anderen Position oder Unterposition als das Erzeugnis eingereihtes Vormaterial 

ohne Ursprungseigenschaft,  
 

c) ein Wechsel aus einer Position oder Unterposition außerhalb einer Gruppe erforderlich 

ist, so darf bei der Herstellung des Erzeugnisses nur außerhalb dieser Positions- oder 

Unterpositionsgruppe eingereihtes Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft verwendet 

werden,  
 

d) die vollständige Gewinnung oder Herstellung des Erzeugnisses erforderlich ist, so muss 

das Erzeugnis im Sinne des Artikels 4 (Vollständig gewonnene oder hergestellte 

Erzeugnisse) vollständig gewonnen oder hergestellt sein. Besteht eine Sendung aus 

einer Anzahl identischer Erzeugnisse, die in Zollbestimmung x eingereiht werden, so 

wird jedes Erzeugnis getrennt betrachtet,  
 

e) die Herstellung, bei der alles verwendete Vormaterial der Zollbestimmung x vollständig 

gewonnen oder hergestellt ist, erforderlich ist, so muss alles bei der Herstellung des 

Erzeugnisses verwendete Vormaterial der Zollbestimmung x im Sinne des Artikels 4 

(Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse) vollständig gewonnen oder 

hergestellt sein,  
 

f) ein Wechsel aus einer Zollbestimmung x erforderlich ist, unabhängig davon, ob auch ein 

Wechsel aus einem anderen Kapitel oder einer anderen Position oder Unterposition 

erfolgt, so wird der Wert von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, welche den 

zolltariflichen Wechsel erfüllen, die in dem mit „unabhängig davon“ beginnenden 

Satzteil genannt wird, bei der Berechnung des Werts von Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft nicht berücksichtigt. Gelten für eine Position, Unterposition, 

Positionsgruppe oder Unterpositionsgruppe zwei oder mehr erzeugnisspezifische Ur-

sprungsregeln, so spiegelt die in diesem Satzteil genannte zolltarifliche Wechsel die mit 

der ersten Ursprungsregel festgesetzte Wechsel wider, 
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g) erforderlich ist, dass der Wert von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 

Zollbestimmung x x Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 

Erzeugnisses nicht überschreitet, so wird bei der Berechnung des Wertes der 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft nur der Wert der in dieser Ursprungsregel 

genannten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt. Der Prozentsatz 

für den Höchstwert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft nach dieser 

Ursprungsregel darf durch die Anwendung des Artikels 6 (Toleranz) nicht überschritten 

werden,  

 

h) erforderlich gemacht wird, dass der Wert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

derselben Zollbestimmung wie das Enderzeugnis x Prozent des Transaktionswerts oder 

des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet, so darf in eine andere 

Zollbestimmung als das Erzeugnis eingereihtes Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft 

bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendet werden. Nur der Wert der 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft derselben Zollbestimmung wie das 

Enderzeugnis wird bei der Berechnung des Wertes der Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft berücksichtigt. Der Prozentsatz für den Höchstwert der 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft nach dieser Ursprungsregel darf durch die 

Anwendung des Artikels 6 (Toleranz) nicht überschritten werden, 

 

i) erforderlich ist, dass der Wert aller Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft x Prozent 

des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet, 

so wird bei der Berechnung des Wertes aller Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

der Wert aller Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt. Der 

Prozentsatz für den Höchstwert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft nach 

dieser Ursprungsregel darf durch die Anwendung des Artikels 6 (Toleranz) nicht 

überschritten werden,  
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j) erforderlich ist, dass das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der 

Zollbestimmung x ohne Ursprungseigenschaft x Prozent des Nettogewichts des 

Erzeugnisses nicht überschreitet, so darf das spezifische Vormaterial ohne 

Ursprungseigenschaft bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendet werden, sofern es 

den angegebenen Prozentsatz des Nettogewichts des Erzeugnisses nach der Definition 

von „Nettogewicht des Erzeugnisses“ in Artikel 1 nicht überschreitet. Der Prozentsatz 

für den Höchstwert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft nach dieser 

Ursprungsregel darf durch die Anwendung des Artikels 6 (Toleranz) nicht überschritten 

werden.  

 

9. Die erzeugnisspezifische Ursprungsregel setzt das Mindestmaß der Fertigung fest, dem 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft unterzogen werden müssen, damit das entstandene 

Erzeugnis als Ursprungserzeugnis gilt. Eine über das in der erzeugnisspezifischen 

Ursprungsregel festgesetzte Maß hinausgehende Fertigung verleiht ebenfalls die 

Ursprungseigenschaft. 

 

10. Sieht eine erzeugnisspezifische Ursprungsregel vor, dass ein spezifisches Vormaterial ohne 

Ursprungseigenschaft nicht verwendet werden darf oder dass der Wert oder das Gewicht eines 

spezifischen Vormaterials ohne Ursprungseigenschaft einen bestimmten Schwellenwert nicht 

überschreiten kann, so gelten diese Bedingungen nicht für Vormaterial ohne 

Ursprungseigenschaft, das an anderer Stelle im Harmonisierten System eingereiht ist. 

 

11. Wenn einem Vormaterial im Gebiet einer Vertragspartei die Ursprungseigenschaft verliehen 

wird und dieses Vormaterial bei der Herstellung eines Erzeugnisses, dessen Ursprung 

bestimmt wird, verwendet wird, so bleibt nach Artikel 5 (Ausreichende Fertigung) bei der 

Herstellung des Vormaterials verwendetes Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft 

unberücksichtigt. Dies gilt unabhängig davon, ob das Vormaterial die Ursprungseigenschaft in 

demselben Werk erworben hat, in dem das Erzeugnis hergestellt wird. 

 

12. Die erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln nach diesem Anhang gelten auch für Altwaren. 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

Abschnitt I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 

Kapitel 1 Lebende Tiere  

01.01-01.06 Alle verwendeten Tiere des Kapitels 1 sind vollständig gewonnen oder 
hergestellt 

Kapitel 2 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse 

02.01-02.10 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 1 oder 
2 vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 3 Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose 
Wassertiere 

 Bemerkung:  
Aquakulturerzeugnisse des Kapitels 3 gelten nur dann als 
Ursprungserzeugnis einer Partei, wenn sie im Gebiet der Vertragspartei 
aus Zuchtmaterial mit oder ohne Ursprungseigenschaft, wie Eiern, 
Larven oder Jungfischen, aufgezogen wurden 

03.01-03.08 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 3 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig; 
genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen 

04.01 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen aus Zubereitungen 
aus Milch der Unterposition 1901.90 mit einem Gehalt an 
Milchtrockenmasse von mehr als 10 GHT, sofern alle verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig gewonnen oder hergestellt sind 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

0402.10 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen aus Zubereitungen 
aus Milch der Unterposition 1901.90 mit einem Gehalt an 
Milchtrockenmasse von mehr als 10 GHT, sofern 
a) alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 

gewonnen oder hergestellt sind und  
b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

0402.21-0402.99 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen aus Zubereitungen 
aus Milch der Unterposition 1901.90 mit einem Gehalt an 
Milchtrockenmasse von mehr als 10 GHT, sofern  
a) alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 

gewonnen oder hergestellt sind und  
b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

04.03-04.06 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen aus Zubereitungen 
aus Milch der Unterposition 1901.90 mit einem Gehalt an 
Milchtrockenmasse von mehr als 10 GHT, sofern  
a) alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 

gewonnen oder hergestellt sind und 
b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

04.07-04.10 Herstellen, bei dem  
a) alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 

gewonnen oder hergestellt sind und 
b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 5 Andere Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

0501.00-0511.99 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

Abschnitt III Tierische und pflanzliche Fette und Öle; Erzeugnisse ihrer Spaltung; 
genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs 

Kapitel 15 Tierische und pflanzliche Fette und Öle; Erzeugnisse ihrer Spaltung; 
genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs 

15.01-15.04 Wechsel aus einer anderen Position 

15.05 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition  

15.06 Wechsel aus einer anderen Position 

15.07-15.08 Wechsel aus einem anderen Kapitel  

15.09-15.10 Herstellen, bei dem alles Olivenöl der Position 15.09 oder 15.10 
vollständig gewonnen oder hergestellt ist 

15.11-15.15 Wechsel aus einem anderen Kapitel  

1516.10 Wechsel aus einer anderen Position 

1516.20  Wechsel aus einem anderen Kapitel  

15.17 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus Positionen 15.07 
bis 15.15, Unterposition 1516.20 oder Position 15.18 

 Bemerkung: 
Für die Zwecke der Ursprungsregel zu Position 15.18 bezüglich des 
Gehalts unlöslicher Verunreinigungen ist dieser Gehalt anhand der 
AOCS-Methode Ca 3a-46 zu bestimmen.  
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

15.18 Wechsel unter einem einzelnen pflanzlichen Fett oder Öl oder seinen 
Fraktionen aus einem anderen Kapitel  
oder 
Wechsel unter ungenießbaren Mischungen tierischer oder pflanzlicher 
Fette und Öle oder deren Fraktionen oder Zubereitungen daraus, 
0,15 GHT oder weniger unlösliche Verunreinigungen enthaltend, aus 
dieser oder einer anderen Position, sofern bei der Herstellung die 
unlöslichen Verunreinigungen verringert werden  
oder 
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Position 15.18 aus einer 
anderen Position 

15.20 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

15.21-15.22 Wechsel aus einer anderen Position 

Abschnitt IV Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholhaltige 
Flüssigkeiten und Essig; Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe 

Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, 
Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren 

16.01-16.02 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen Kapitel 2 

16.03 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen Kapitel 2 oder 3 

16.04-16.05 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen Kapitel 3 

Kapitel 17 Zucker und Zuckerwaren 

17.01 Wechsel aus einer anderen Position 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

17.02 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Unterposition 1701.91 oder 1701.99, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Vormaterials ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 11.01 bis 11.08, der Unterposition 1701.11 oder 1701.12 oder 
der Position 17.03 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

17.03 Wechsel aus einer anderen Position  

17.04 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a)  

i) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet oder 

 ii) der Wert des verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 
30 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus Kakao 

18.01-18.02 Wechsel aus einer anderen Position  

1803.10-1803.20 Wechsel aus einer anderen Unterposition  

18.04-18.05 Wechsel aus einer anderen Position  
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

18.06 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a)  

i) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet oder 

ii) der Wert des verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 
30 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und 

 b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

Kapitel 19 Zubereitungen aus Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren 

19.01 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 30 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet  

c) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und 

d) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft und des verwendeten Vormaterials des 
Kapitels 4 ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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1902.11-1902.19 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und  

c) das Nettogewicht des bei der Herstellung verwendeten Vormaterials 
des Kapitels 4 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

1902.20 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 2, 3 

oder 16 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 
oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

c) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und  

d) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

1902.30-1902.40 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und 

c) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet  
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19.03 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 
und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

1904.10-1904.20 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

 b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 30 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

c) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und  

d) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft und des verwendeten Vormaterials des 
Kapitels 4 ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 

1904.30 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 
und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

1904.90 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 30 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet  
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 c) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und  

d) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft und des verwendeten Vormaterials des 
Kapitels 4 ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 

19.05 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 10.06 

oder der Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet  

c) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und 

d) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft und des verwendeten Vormaterials des 
Kapitels 4 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Nettogewichts 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 20 Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen 
Pflanzenteilen 

20.01 Wechsel aus einer anderen Position  

20.02-20.03 Wechsel aus einer anderen Position, bei der alle verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig gewonnen oder hergestellt sind 
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20.04-20.05 Wechsel aus einer anderen Position  

20.06 Wechsel unter Zubereitungen von Blaubeeren, Kirschen, Moosbeeren, 
Loganbeeren, Himbeeren, Erlen-Felsenbirnen oder Erdbeeren aus einer 
anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten Zuckers 
ohne Ursprungseigenschaft 60 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet oder 
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Position 20.06 aus einer 
anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten Zuckers 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

2007.10-2007.91 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

2007.99 Wechsel unter Konfitüren, Fruchtgelees Fruchtaufstrich oder Fruchtmus 
aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten 
Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 60 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet oder 
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 2007.99 aus 
einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten 
Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

 Bemerkung:  
Für die Zwecke der Ursprungsregeln für Zubereitungen von Blaubeeren, 
Kirschen, Moosbeeren, Loganbeeren, Himbeeren, Erlen-Felsenbirnen 
oder Erdbeeren der Position 20.08 darf das Nettogewicht des 
Erzeugnisses das Nettogewicht aller bei der Herstellung der 
Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien sein, ausgenommen das 
Nettogewicht des bei der Herstellung zugesetzten Wassers der 
Position 22.01. Das Nettogewicht aller bei der Herstellung verwendeten 
Früchte darf das Nettogewicht der Früchte sein, auch gefroren und 
zerteilt, aber nicht weiter verarbeitet. 
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2008.11-2008.19 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2008.20-2008.50 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

2008.60 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 60 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

2008.70 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

2008.80 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 60 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

2008.91 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

2008.93 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 60 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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2008.97 Wechsel unter Zubereitungen von Blaubeeren, Kirschen, Moosbeeren, 
Loganbeeren, Himbeeren, Erlen-Felsenbirnen oder Erdbeeren aus einer 
anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten Zuckers 
ohne Ursprungseigenschaft 60 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet oder  
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 2008.97 aus 
einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten 
Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

2008.99 Wechsel unter Zubereitungen von Blaubeeren, Loganbeeren, Himbeeren 
oder Erlen-Felsenbirnen aus einer anderen Position, sofern das 
Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 
60 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet oder  
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 2008.99 aus 
einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten 
Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

2009.11-2009.79 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2009.81 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2009.89 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5/de 22 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

2009.90 Wechsel unter Blaubeer-, Moosbeer-, Holunder-, Loganbeer- oder Erlen-
Felsenbirnensaft enthaltenden Mischungen aus einer anderen 
Unterposition, ausgenommen aus Blaubeer-, Moosbeer-, Holunder-, 
Loganbeer- oder Erlen-Felsenbirnensaft ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 20.09, sofern  

a) das Nettogewicht des verwendeten Safts (single strength) der 
Position 20.09 ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet und  

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet oder 

Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 2009.90 aus 
einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des verwendeten 
Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 21 Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 

2101.11-2101.30 Wechsel aus einer anderen Unterposition, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

2102.10-2102.30 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

2103.10 Wechsel aus einer anderen Unterposition, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und  

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Positionen 04.07 
bis 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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2103.20 Wechsel unter Tomatenketchup oder Barbecuesoße aus einer anderen 
Unterposition, sofern  

a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 04.07, 
04.08 oder 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet und  

c) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft und des verwendeten Vormaterials der 
Position 04.07, 04.08 oder 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 
oder 

Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 2103.20 aus 
einer anderen Unterposition, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der 
Positionen 04.07 bis 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent 
des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2103.30  Wechsel aus einer anderen Unterposition, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und  

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der 
Positionen 04.07 bis 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent 
des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

 Bemerkung:  
Für die Zwecke der Ursprungsregel für die Unterposition 2103.90 
bezeichnet der Ausdruck „zusammengesetzte Würzmittel“ 
Lebensmittelzubereitungen, die einem Lebensmittel zur 
Geschmacksverstärkung oder zum Aromatisieren bei der Herstellung 
oder Zubereitung sowie vor und nach dem Servieren zugesetzt werden 
dürfen.  
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2103.90 Wechsel unter Barbecuesoße, Soßen auf Fruchtbasis oder 
zusammengesetzten Würzmitteln aus einer anderen Unterposition, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der Position 04.07, 
04.08 oder 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet und  

das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne Ursprungseigenschaft 
und des verwendeten Vormaterials der Position 04.07, 04.08 oder 04.10 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet oder 

 Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 2103.90 aus 
einer anderen Unterposition, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der 
Positionen 04.07 bis 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent 
des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2104.10-2105.00 Wechsel aus einer anderen Unterposition, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und  

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

21.06 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und  

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 22 Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten und Essig 

22.01 Wechsel aus einer anderen Position 

2202.10 Wechsel aus einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

2202.90 Wechsel unter milchhaltigen Getränken aus einem anderen Kapitel, 
ausgenommen aus Positionen 04.01 bis 04.06 oder Zubereitungen aus 
Milch der Unterposition 1901.90 mit einem Gehalt an 
Milchtrockenmasse von mehr als 10 GHT, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und  

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials der 
Positionen 04.07 bis 04.10 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent 
des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet oder  

 Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 2202.90 aus 
einer anderen Position, sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 

Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und 

b) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

22.03 Wechsel aus einer anderen Position  

22.04 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus 
Unterposition 0806.10, 2009.61 oder 2009.69 oder Position 22.07 oder 
22.08 
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22.05-22.06 Wechsel aus einer anderen Position  

22.07-22.09 Wechsel aus einer anderen Position außerhalb dieser Gruppe, 
ausgenommen Position 22.04 

Kapitel 23 Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes 
Futter 

23.01 Wechsel aus einer anderen Position  

23.02 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Vormaterials des Kapitels 10 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

2303.10 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Vormaterials des Kapitels 10 ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2303.20-2303.30 Wechsel aus einer anderen Position  

23.04-23.08 Wechsel aus einer anderen Position 

23.09 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen Kapitel 2 oder 3, 
sofern  
a) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 10 

oder 11 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 

b) das Nettogewicht des verwendeten Zuckers ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet und 

c) das Nettogewicht des verwendeten Vormaterials des Kapitels 4 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 24 Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe 

 Bemerkung:  
Landwirtschaftliche und gartenbauliche Erzeugnisse, die im Gebiet einer 
Vertragspartei angebaut werden, gelten auch dann als 
Ursprungserzeugnisse dieser Vertragspartei, wenn sie aus Saatgut, 
Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelstöcken, Stecklingen, Pfröpflingen, 
Sprossen, Knospen oder anderen lebenden Pflanzenteilen erzeugt 
werden, die aus einem Drittland eingeführt wurden. 

24.01 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien der Position 24.01 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

2402.10 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Vormaterials des Kapitels 24 ohne Ursprungseigenschaft 
30 Prozent des Nettogewichts der bei der Herstellung des Erzeugnisses 
verwendeten Vormaterialien des Kapitels 24 nicht überschreitet 

2402.20 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus 
Unterposition 2403.10, sofern das Nettogewicht des vollständig 
gewonnenen oder hergestellten Vormaterials der Position 24.01 
mindestens 10 Prozent des Nettogewichts der bei der Herstellung des 
Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien des Kapitels 24 beträgt 

2402.90 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Vormaterials des Kapitels 24 ohne Ursprungseigenschaft 
30 Prozent des Nettogewichts der bei der Herstellung des Erzeugnisses 
verwendeten Vormaterialien des Kapitels 24 nicht überschreitet  

24.03 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Nettogewicht des 
verwendeten Vormaterials des Kapitels 24 ohne Ursprungseigenschaft 
30 Prozent des Nettogewichts der bei der Herstellung des Erzeugnisses 
verwendeten Vormaterialien des Kapitels 24 nicht überschreitet 
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Abschnitt V Mineralische Stoffe 

Kapitel 25 Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips; Kalk und Zement 

25.01-25.03 Wechsel aus einer anderen Position 

2504.10-2504.90 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

25.05-25.14  Wechsel aus einer anderen Position 

2515.11-2516.90 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

25.17 Wechsel aus einer anderen Position 

2518.10-2520.20 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

25.21-25.23 Wechsel aus einer anderen Position 

2524.10-2525.30 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

25.26-25.29 Wechsel aus einer anderen Position 

2530.10-2530.90 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

Kapitel 26 Erze sowie Schlacken und Aschen 

26.01-26.21 Wechsel aus einer anderen Position 
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Kapitel 27 Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer 
Destillation; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 

27.01-27.09 Wechsel innerhalb einer dieser Positionen oder aus einer anderen 
Position 

27.10 Wechsel innerhalb dieser Positionen oder aus einer anderen Position, 
ausgenommen aus Biodiesel der Unterposition 3824.90 oder der 
Position 38.26 

27.11-27.16 Wechsel innerhalb einer dieser Positionen oder aus einer anderen 
Position 

Abschnitt IV Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter Industrien 

Kapitel 28 Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische 
Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von 
radioaktiven Elementen oder von Isotopen 

 Bemerkung 1:  
Ein Erzeugnis dieses Kapitels gilt als Ursprungserzeugnis, wenn es das 
Ergebnis folgender Vorgänge ist: 
a) einer nach den Ursprungsregeln dieses Kapitels anzuwendenden 

Wechsel im Zolltarif, 
b) eine chemische Reaktion im Sinne der Bemerkung 2, oder 
c) einer Reinigung im Sinne der Bemerkung 3. 

 Bemerkung 2: Chemische Reaktion und Änderung der CAS-Nummer 
(Chemical-Abstract-Service-Nummer) 
Ein Erzeugnis dieses Kapitels gilt als Ursprungserzeugnis, wenn es das 
Ergebnis einer chemischen Reaktion ist und es aufgrund dieser 
chemischen Reaktion zu einer Änderung der CAS-Nummer kommt.  
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 Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck „chemische 
Reaktion“ einen Vorgang, auch ein biochemischen Vorgang, bei dem 
intramolekulare Bindungen aufgebrochen und neue intramolekulare 
Bindungen gebildet werden oder die räumliche Anordnung der Atome in 
einem Molekül geändert wird, sodass ein Molekül mit neuer Struktur 
entsteht. 
Für die Zwecke der Ursprungsbestimmung gilt Folgendes nicht als 
chemische Reaktion: 
a) Lösen in Wasser oder einen anderem Lösungsmittel, 
b) Abscheidung von Lösungsmitteln, einschließlich von 

Lösungswasser, oder 
c) Zugabe oder Abscheiden von Kristallwasser. 

 Bemerkung 3: Reinigung 
Ein Erzeugnis dieses Kapitels, das einer Reinigung unterzogen wird, gilt 
als Ursprungserzeugnis, sofern die Reinigen im Gebiet einer oder beider 
Vertragsparteien erfolgt und dabei mindestens 80 Prozent der 
Verunreinigungen beseitigt werden. 

 Bemerkung 4: Trennungsverbot 
Ein Erzeugnis, an dem ein zolltariflicher Wechsel aufgrund der Trennung 
eines oder mehrerer Vormaterialien aus einem künstlichen Gemisch im 
Gebiet einer oder beider Vertragsparteien vorgenommen werden kann, 
gilt nur dann als Ursprungserzeugnis, wenn das isolierte Vormaterial im 
Gebiet einer oder beider Vertragsparteien eine chemische Reaktion 
durchlaufen hat. 

2801.10-2853.00 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Unterposition, sofern der Wert der in derselben 
Unterposition wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 29  Organische chemische Erzeugnisse 

 Bemerkung 1:  
Ein Erzeugnis dieses Kapitels gilt als Ursprungserzeugnis, wenn es das 
Ergebnis folgender Vorgänge ist: 
a) einer nach den Ursprungsregeln dieses Kapitels anzuwendenden 

Wechsel im Zolltarif, 

 b) eine chemische Reaktion im Sinne der Bemerkung 2, oder 
c) einer Reinigung im Sinne der Bemerkung 3. 

 Bemerkung 2: Chemische Reaktion und Änderung der CAS-Nummer 
(Chemical-Abstract-Service-Nummer)  
Ein Erzeugnis dieses Kapitels gilt als Ursprungserzeugnis, wenn es das 
Ergebnis einer chemischen Reaktion ist und es aufgrund dieser 
chemischen Reaktion zu einer Änderung der CAS-Nummer kommt. 

 Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck „chemische 
Reaktion“ einen Vorgang, auch ein biochemischen Vorgang, bei dem 
intramolekulare Bindungen aufgebrochen und neue intramolekulare 
Bindungen gebildet werden oder die räumliche Anordnung der Atome in 
einem Molekül geändert wird, sodass ein Molekül mit neuer Struktur 
entsteht. 
Für die Zwecke der Ursprungsbestimmung gilt Folgendes nicht als 
chemische Reaktion: 
a) Lösen in Wasser oder einen anderem Lösungsmittel, 
b) Abscheidung von Lösungsmitteln, einschließlich von 

Lösungswasser, oder 
c) Zugabe oder Abscheiden von Kristallwasser. 
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 Bemerkung 3: Reinigung 
Ein Erzeugnis dieses Kapitels, das einer Reinigung unterzogen wird, gilt 
als Ursprungserzeugnis, sofern die Reinigen im Gebiet einer oder beider 
Vertragsparteien erfolgt und dabei mindestens 80 Prozent der 
Verunreinigungen beseitigt werden. 

 Bemerkung 4: Trennungsverbot 
Ein Erzeugnis, an dem ein zolltariflicher Wechsel aufgrund der Trennung 
eines oder mehrerer Vormaterialien aus einem künstlichen Gemisch im 
Gebiet einer oder beider Vertragsparteien vorgenommen werden kann, 
gilt nur dann als Ursprungserzeugnis, wenn das isolierte Vormaterial im 
Gebiet einer oder beider Vertragsparteien eine chemische Reaktion 
durchlaufen hat. 

2901.10-2942.00 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Unterposition, sofern der Wert der in derselben 
Unterposition wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 30 Pharmazeutische Erzeugnisse 

3001.20-3005.90 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

3006.10-3006.60 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

3006.70-3006.92 Wechsel aus einer anderen Unterposition 
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Kapitel 31 Düngemittel 

31.01 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

31.02 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3103.10-3104.90 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

31.05 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 32 Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Farbstoffe, 
Pigmente und andere Farbmittel; Anstrichfarben und Lacke; Kitte; 
Tinten 

3201.10-3210.00 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

32.11-32.12 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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3213.10 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3213.90 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

32.14-32.15 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 33 Ätherische Öle und Resinoide; zubereitete Riech-, Körperpflege- 
oder Schönheitsmittel 

3301.12-3301.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder  
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Unterposition, sofern der Wert der in derselben 
Unterposition wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3302.10 Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Gewicht des Vormaterials 
der Position 17.01 oder 17.02 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

3302.90 Wechsel aus einer anderen Position  
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33.03 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

33.04-33.07 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 34 Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete 
Waschmittel, zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, 
zubereitete Wachse, Schuhcreme, Scheuerpulver und dergleichen, 
Kerzen und ähnliche Erzeugnisse, Modelliermassen, „Dentalwachs“ 
und Zubereitungen für zahnärztliche Zwecke auf der Grundlage von 
Gips 

3401.11-3401.20 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3401.30 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen 
Unterposition 3402.90 oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, ausgenommen Unterposition 3402.90, sofern der Wert 
der Vormaterialien dieser Position ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent 
des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet  
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3402.11-3402.19 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Unterposition, sofern der Wert der in derselben 
Unterposition wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3402.20 Wechsel aus einer anderen Unterposition, ausgenommen 
Unterposition 3402.90 

3402.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder 
Wechsel innerhalb dieser Unterposition, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Unterposition, sofern der Wert der Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft dieser Unterposition 20 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

3403.11-3405.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

34.06 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

34.07 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern 
a) mindestens eines der Bestandteile der Warenzusammenstellung ein 

Ursprungserzeugnis ist und 
b) der Wert der verwendeten Bestandteile ohne Ursprungseigenschaft 

50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht überschreitet 
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Kapitel 35 Eiweißstoffe; modifizierte Stärke; Klebstoffe; Enzyme 

35.01-35.02 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus den Kapitel 2 bis 
4 oder  
Wechsel aus den Kapiteln 2 bis 4, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Kapitel 2 bis 4 
ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

35.03 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus Kapitel 2 ohne 
Schweinshäute oder aus Kapitel 3 ohne Fischhäute oder  
Wechsel aus Kapitel 2 ohne Schweinshäute oder aus Kapitel 3 ohne 
Fischhäute, auch bei einem Wechsel aus einer anderen Position, 
Schweinshäuten des Kapitels 2 oder Fischhäuten des Kapitels 3, sofern 
der Wert der Vormaterialien des Kapitels 2 ohne Schweinshäute oder des 
Kapitels 3 ohne Fischhäute ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet  

35.04 Wechsel unter Milcheiweißstoffen aus einer anderen Position, 
ausgenommen aus Kapitel 04 oder Zubereitungen aus Milch der 
Unterposition 1901.90 mit einem Gehalt an Milchtrockenmasse von 
mehr als 10 GHT  
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Position 35.04 aus einer 
anderen Position, ausgenommen aus Vormaterial der Kapitel 2 bis 4 oder 
der Position 11.08 ohne Ursprungseigenschaft oder  
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Position 35.04 aus den 
Kapiteln 2 bis 4 oder der Position 11.08, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Kapitel 2 
bis 4 oder der Position 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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35.05 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen Position 11.08 oder 
Wechsel aus Position 11.08, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 11.08 ohne 
Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

35.06-35.07 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 36 Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Artikel; Zündhölzer; 
Zündmetall-Legierungen; leicht entzündliche Stoffe 

36.01-36.06 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 37 Erzeugnisse zu fotografischen und kinematografischen Zwecken 

37.01 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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37.02 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen Position 37.01 

37.03-37.06 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3707.10-3707.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

Kapitel 38 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 

38.01-38.02 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

38.03 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

38.04 Wechsel aus einer anderen Position 

3805.10 Wechsel unter gereinigtes Sulfatterpentinöl aus einer anderen 
Unterposition oder aus rohem Sulfatterpentinöl nach Reinigung durch 
Destillation oder  
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 3805.10 aus 
einer anderen Unterposition 

3805.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 
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3806.10-3806.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

38.07 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3808.50-3808.99 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

3809.10 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus Position 10.06 
oder Positionen 11.01 bis 11.08 oder  
Wechsel aus Position 10.06 oder Positionen 11.01 bis 11.08, auch bei 
einem Wechsel aus einer anderen Position, sofern das Gewicht der bei 
der Herstellung verwendeten Vormaterialien der Position 10.06 oder der 
Positionen 11.01 bis 11.08 ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des 
Nettogewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3809.91-3809.93 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

38.10 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

3811.11-3811.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition  
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38.12 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

38.13-38.14 Wechsel aus einer anderen Position 

3815.11-3815.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

38.16-38.19 Wechsel aus einer anderen Position 

38.20 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Unterposition 2905.31 oder 2905.49 oder 
Wechsel aus Unterposition 2905.31 oder 2905.49, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien 
der Unterposition 2905.31 oder 2905.49 ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

38.21-38.22 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
20 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3823.11-3823.70 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

3824.10-3824.50 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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3824.60 Wechsel aus einer anderen Unterposition, ausgenommen aus den 
Positionen 11.01 bis 11.08, 17.01, 17.02 oder der Unterposition 2905.44 
oder 
Wechsel aus Positionen 11.01 bis 11.08, 17.01, 17.02 oder der 
Unterposition 2905.44, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Unterposition, sofern das Gewicht der Vormaterialien der 
Positionen 11.01 bis 11.08, 17.01, 17.02 oder der Unterposition 2905.44 
ohne Ursprungseigenschaft 20 Prozent des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3824.71-3824.83 Wechsel aus einer anderen Position 

3824.90 Wechsel unter Biodiesel aus einer anderen Position, sofern der Biodiesel 
im Gebiet einer Vertragspartei durch Transesterifizierung gewonnen 
wurde 
Wechsel unter ethanolhaltigen Erzeugnissen aus einer anderen Position, 
ausgenommen aus Ethanol der Position 22.07 oder der 
Unterposition 2208.90 oder 
Wechsel unter einem anderen Erzeugnis der Unterposition 3824.90 aus 
einer anderen Position 

38.25 Wechsel aus einer anderen Position 

38.26 Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Biodiesel im Gebiet einer 
Vertragspartei durch Transesterifizierung gewonnen wurde 
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Abschnitt VII Kunststoffe und Waren daraus; Kautschuk und Waren daraus 

Kapitel 39 Kunststoffe und Waren daraus 

39.01-39.15 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern das Nettogewicht der in derselben Position 
wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Nettogewichts des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

39.16-39.26 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 40 Kautschuk und Waren daraus 

40.01-40.11 Wechsel aus einer anderen Position 

4012.11-4012.19 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

4012.20-4012.90 Wechsel aus einer anderen Position 

40.13-40.16 Wechsel aus einer anderen Position 

40.17 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 
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Abschnitt VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus; Sattlerwaren; 
Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Behältnisse; Waren aus 
Därmen 

Kapitel 41 Rohe Häute und Felle (andere als Pelzfelle) und Leder 

41.01-41.03 Wechsel aus einer anderen Position 

4104.11-4104.19 Wechsel aus einer anderen Position 

4104.41-4104.49 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

4105.10 Wechsel aus einer anderen Position 

4105.30 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

4106.21 Wechsel aus einer anderen Position 

4106.22 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

4106.31 Wechsel aus einer anderen Position 

4106.32 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

4106.40 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Unterposition  

4106.91 Wechsel aus einer anderen Position 
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4106.92 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

41.07-41.13 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus 
Unterposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 oder 
4106.92 oder 
Wechsel aus Unterposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 
oder 4106.92, auch bei einem Wechsel aus einer anderen Position, sofern 
Vormaterialien der Unterposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 
4106.32 oder 4106.92 im Gebiet einer Vertragspartei nachgegerbt 
werden 

41.14-41.15 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 42 Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse; Waren aus Därmen 

42.01-42.06 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 43 Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus 

43.01 Wechsel aus einer anderen Position 

4302.11-4302.30 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

43.03-43.04 Wechsel aus einer anderen Position 

Abschnitt IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork und Korkwaren; 
Flechtwaren und Korbmacherwaren 

Kapitel 44 Holz und Holzwaren; Holzkohle 

44.01-44.21 Wechsel aus einer anderen Position 
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Kapitel 45 Kork und Korkwaren 

45.01-45.04 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 46 Flechtwaren und Korbmacherwaren 

46.01-46.02 Wechsel aus einer anderen Position 

Abschnitt X Halbstoffe aus Holz oder anderen cellulosehaltigen Faserstoffen; 
Papier oder Pappe (Abfälle und Ausschuss) zur Wiedergewinnung; 
Papier, Pappe und Waren daraus 

Kapitel 47 Halbstoffe aus Holz oder anderen cellulosehaltigen Faserstoffen; 
Papier oder Pappe (Abfälle und Ausschuss) zur Wiedergewinnung 

47.01-47.07 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 48 Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 

48.01-48.09 Wechsel aus einer anderen Position 

4810.13-4811.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

48.12-48.23 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 49 Bücher, Zeitungen, Bilddrucke und andere Erzeugnisse des 
grafischen Gewerbes; hand- oder maschinengeschriebene 
Schriftstücke und Pläne 

49.01-49.11 Wechsel aus einer anderen Position 
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Abschnitt XI Spinnstoffe und Waren daraus 

Kapitel 50 Seide 

50.01-50.02 Wechsel aus einer anderen Position 

50.03 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

50.04-50.06 Spinnen von natürlichen Fasern oder Extrusion von Chemiefasern mit 
Spinnen oder Zwirnen 

50.07 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, 
Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen (oder 
Zwirnen), in jedem Fall mit Weben  
Weben mit Färben  
Färben von Garnen mit Weben oder  
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 51 Wolle, feine und grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Rosshaar 

51.01-51.05 Wechsel aus einer anderen Position 

51.06-51.10 Spinnen von natürlichen Fasern oder Extrusion von Chemiefasern mit 
Spinnen 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5/de 48 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

51.11-51.13 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben  
Weben mit Färben  
Färben von Garnen mit Weben oder  

 Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 52 Baumwolle 

52.01-52.03 Wechsel aus einer anderen Position 

52.04-52.07 Spinnen von natürlichen Fasern oder Extrusion von Chemiefasern mit 
Spinnen 

52.08-52.12 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben  
Weben mit Färben oder Bestreichen  
Färben von Garnen mit Weben oder  
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 53 Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe aus 
Papiergarnen 

53.01-53.05 Wechsel aus einer anderen Position 
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53.06-53.08 Spinnen von natürlichen Fasern oder Extrusion von Chemiefasern mit 
Spinnen 

53.09-53.11 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben  
Weben mit Färben oder Bestreichen  
Färben von Garnen mit Weben oder  
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 54 Synthetische oder künstliche Filamente 

54.01-54.06 Extrusion von Chemiefasern, erforderlichenfalls mit Spinnen oder 
Spinnen von natürlichen Fasern 

54.07-54.08 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben  
Weben mit Färben oder Bestreichen  
Zwirnen oder Texturieren mit Weben, sofern der Wert der verwendeten 
nicht gezwirnten oder nicht texturierten Garne 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet oder  
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 55 Synthetische oder künstliche Spinnfasern 

55.01-55.07 Extrusion von Chemiefasern 

55.08-55.11 Spinnen von natürlichen Fasern oder Extrusion von Chemiefasern mit 
Spinnen 

55.12-55.16 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben  
Weben mit Färben oder Bestreichen  

 Färben von Garnen mit Weben oder  
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 56 Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden, Seile und 
Taue; Seilerwaren 

56.01 Wechsel aus einem anderen Kapitel 

5602.10 Extrusion von Chemiefaser mit Gewebebildung, jedoch dürfen 
Polypropylenfilamente der Position 54.02, Polypropylenspinnfasern der 
Position 55.03 oder 55.06 oder Polypropylenfilamentspinnkabel der 
Position 55.01, deren Einzelfilamente oder Einzelfasern in allen Fällen 
einen kleineren Titer als 9 dtex aufweisen, verwendet werden, sofern ihr 
Gesamtwert 40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises 
des Erzeugnisses nicht überschreitet oder  
nur Gewebebildung bei Filz aus natürlichen Fasern 
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5602.21-5602.90 Extrusion von Chemiefasern mit Gewebebildung oder  
nur Gewebebildung bei anderem Filz aus natürlichen Fasern 

56.03 Extrusion von Chemiefasern oder Verwendung natürlicher Fasern mit 
Techniken zur Vliesbildung, einschließlich Nadeln 

5604.10 Wechsel aus einer anderen Position 

5604.90  

- Fäden aus 
Kautschuk, mit 
einem Überzug aus 
Spinnstoffen 

Herstellen aus Kautschukfäden und -schnüren, ohne Überzug aus 
Spinnstoffen 

- andere Spinnen von natürlichen Fasern oder Extrusion von Chemiefasern mit 
Spinnen 

56.05 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus Garn der 
Positionen 50.04 bis 50.06, 51.06 bis 51.10, 52.04 bis 52.07, 53.06 bis 
53.08, 54.01 bis 54.06 oder 55.09 bis 55.11  
Extrusion von Chemiefasern mit Spinnen oder Spinnen von natürlichen, 
synthetischen oder künstlichen Fasern 

56.06 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus Garn der 
Positionen 50.04 bis 50.06, 51.06 bis 51.10, 52.04 bis 52.07, 53.06 bis 
53.08, 54.01 bis 54.06 oder 55.09 bis 55.11 

 Extrusion von Chemiefasern mit Spinnen oder Spinnen von natürlichen, 
synthetischen oder künstlichen Fasern 
Spinnen mit Beflocken oder 
Beflocken mit Färben 
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56.07 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus Garn der 
Positionen 50.04 bis 50.06, 51.06 bis 51.10, 52.04 bis 52.07, 53.06 bis 
53.08, 54.01 bis 54.06 oder 55.09 bis 55.11 
Extrusion von Chemiefasern mit Spinnen oder Spinnen von natürlichen 
Fasern oder 
Beflocken mit Färben oder Bedrucken 

56.08 Extrusion von Chemiefasern mit Spinnen oder Spinnen von natürlichen 
Fasern oder  
Beflocken mit Färben oder Bedrucken 

56.09 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus Garn der 
Positionen 50.04 bis 50.06, 51.06 bis 51.10, 52.04 bis 52.07, 54.01 bis 
54.06 oder 55.09 bis 55.11 
Extrusion von Chemiefasern mit Spinnen oder Spinnen von natürlichen 
Fasern oder 
Beflocken mit Färben oder Bedrucken 

Kapitel 57 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen 
Bemerkung: Für Erzeugnisse dieses Kapitels darf Jutegewebe als 
Unterlage verwendet werden. 

57.01-57.05 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben  
Herstellen aus Kokosgarnen, Sisalgarnen oder Jutegarnen  
Beflocken mit Färben oder Bedrucken  
Tuften mit Färben oder Bedrucken oder 
Extrusion von Chemiefaser mit Techniken zur Vliesbildung, 
einschließlich Nadeln, jedoch dürfen Polypropylenfilamente der 
Position 54.02, Polypropylenspinnfasern der Position 55.03 oder 55.06 
oder Polypropylenfilamentspinnkabel der Position 55.01, deren 
Einzelfilamente oder Einzelfasern in allen Fällen einen kleineren Titer 
als 9 dtex aufweisen, verwendet werden, sofern ihr Gesamtwert 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 58 Spezialgewebe; getuftete Spinnstofferzeugnisse; Spitzen; 
Tapisserien; Posamentierwaren; Stickereien 
Bemerkung: Für Erzeugnisse der Position 58.11 müssen die für Watte 
verwendeten Vormaterialien im Gebiet einer oder beider 
Vertragsparteien extrudiert werden. 

58.01-58.04 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben  
Weben mit Färben, Beflocken oder Bestreichen  
Beflocken mit Färben oder Bedrucken  
Färben von Garnen mit Weben oder  
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

58.05 Wechsel aus einer anderen Position 

58.06-58.09 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben oder Gewebebildung  
Weben oder Gewebebildung mit Färben, Beflocken oder Bestreichen  

 Beflocken mit Färben oder Bedrucken  
Färben von Garnen mit Weben oder Gewebebildung oder  
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5/de 54 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

58.10 Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

58.11 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben, Stricken oder Verfahren zur Vliesbildung  
Weben, Stricken oder Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben, Beflocken oder Bestreichen  
Beflocken mit Färben oder Bedrucken  
Färben von Garnen mit Weben Stricken oder Verfahren zur Vliesbildung 
oder  

 Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 59 Getränkte, bestrichene, überzogene oder mit Lagen versehene 
Gewebe; Waren des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen 

59.01 Weben, Stricken oder Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben, Beflocken oder Bestreichen oder  
Beflocken mit Färben oder Bedrucken 

59.02  

- mit einem Gehalt 
an textilen 
Vormaterialien von 
90 GHT oder 
weniger  

Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung 
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- andere  Extrusion von synthetischen oder künstlichen Faser mit Weben, Stricken 
oder Verfahren zur Vliesbildung 

59.03 Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben oder Bestreichen oder 
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

59.04 Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben oder Bestreichen 

59.05  

- mit Kunststoff 
getränkt, bestrichen, 
überzogen oder mit 
Lagen aus 
Kautschuk, 
Kunststoff oder 
anderem Material 
versehen 

Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben oder Bestreichen 

- andere  Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Weben, Stricken oder Verfahren zur Vliesbildung  
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 Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben oder Bestreichen oder 
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

59.06  

- Gewirke und 
Gestricke 

Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Stricken  
Stricken mit Färben oder Bestreichen oder 
Färben von Garnen aus natürlichen Fasern mit Stricken 
 

- andere Gewebe aus 
synthetischem 
Filamentgarn, mit 
einem Anteil an 
textilen 
Vormaterialien von 
mehr als 90 GHT 

Extrusion von Chemiefaser mit Weben, Stricken oder Verfahren zur 
Vliesbildung  

- andere Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben oder Bestreichen oder  
Färben von Garnen aus natürlichen Fasern mit Weben, Stricken oder 
Gewebebildung 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5/de 57 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

59.07 Wechsel aus einem anderen Kapitel, ausgenommen aus Gewebe der 
Positionen 50.07, 51.11 bis 51.13, 52.08 bis 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 
54.08, 55.12 bis 55.16, 56.02, 56.03, Kapitel 57, Positionen 58.03, 58.06, 
58.08 oder 60.02 bis 60.06 
Weben mit Färben, Beflocken oder Bestreichen 
Beflocken mit Färben oder Bedrucken oder 
Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), sofern der Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

59.08  

- Glühstrümpfe, 
getränkt  

Herstellen aus schlauchförmigen Gewirken für Glühstrümpfe 

- andere Wechsel aus einer anderen Position 

59.09-59.11  

- Polierscheiben und 
-ringe, andere als 
aus Filz, der 
Position 59.11 

Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung 
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- Gewebe, auch 
verfilzt, von der auf 
Papiermaschinen 
oder zu anderen 
technischen 
Zwecken 
verwendeten Art, 
auch getränkt oder 
bestrichen, 
schlauchförmig oder 
endlos, mit 
einfacher oder 
mehrfacher Kette 
oder einfachem oder 
mehrfachem Schuss 
oder flach gewebt, 
mit mehrfacher 
Kette oder 
mehrfachem Schuss 
der Position 59.11 

Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, in 
jedem Fall mit Weben oder Stricken oder  
Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben oder Bestreichen, sofern ein oder mehrere der folgenden 
Vormaterialien verwendet werden:  
- Kokosgarne 
- Garne aus Polytetrafluorethylen 
- Garne aus Polyamid, gezwirnt und bestrichen, getränkt oder überzogen 
mit Phenolharz 
- Garne aus synthetischen Spinnfasern aus aromatischem Polyamid, 
hergestellt durch Polykondensation von Metaphenylendiamin und 
Isophthalsäure 
- Monofile aus Polytetrafluorethylen 
- Garne aus synthetischen Spinnfasern aus Poly-p-
Phenylenteraphthalamid 
- Garne aus Glasfasern, bestrichen mit Phenoplast und umsponnen mit 
Acrylfasern 
- Monofile aus Copolyester, aus einem Polyester, einem 
Terephthalsäureharz, 1,4-Cyclohexandiethanol und Isophthalsäure 
bestehend 

- andere Extrusion synthetischer oder künstlicher Filamentgarnen oder Spinnen 
von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, in jedem 
Fall mit Weben, Stricken oder einem Verfahren zur Vliesbildung oder  
Weben, Stricken oder ein Verfahren zur Vliesbildung, in jedem Fall mit 
Färben oder Bestreichen 

Kapitel 60 Gewirke und Gestricke 

60.01-60.06 Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Stricken  
Stricken mit Färben, Beflocken oder Bestreichen  
Beflocken mit Färben oder Bedrucken  
Färben von Garnen aus natürlichen Fasern mit Stricken oder 
Zwirnen oder Texturieren mit Stricken, sofern der Wert der verwendeten 
nicht gezwirnten oder nicht texturierten Garne 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware 
nicht überschreitet 
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Kapitel 61 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken 

61.01-61.17  

- - hergestellt durch 
Zusammennähen 
oder sonstiges 
Zusammenfügen 
von zwei oder mehr 
zugeschnittenen 
oder abgepassten 
gewirkten oder 
gestrickten Teilen 

Wirken oder Stricken und Konfektion (einschließlich Zuschneiden) 

- andere (Herstellen 
von Formgestricken) 

Spinnen von natürlichen, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 
oder Extrusion von synthetischen oder künstlichen Filamentgarnen, in 
jedem Fall mit Wirken oder Stricken oder 
Färben von Garnen aus natürlichen Fasern mit Wirken oder Stricken 

Kapitel 62 Kleidung und Bekleidungszubehör, ausgenommen aus Gewirken 
oder Gestricken  

62.01 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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62.02  

- Bekleidung für 
Frauen oder 
Mädchen, bestickt 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.03 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.04  

- Bekleidung für 
Frauen oder 
Mädchen, bestickt 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.05 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.06  

- Bekleidung für 
Frauen oder 
Mädchen, bestickt 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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62.07-62.08 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.09  

- Bekleidung für 
Frauen oder 
Mädchen, bestickt 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.10  

- Feuerschutzausrüst
ung aus Geweben, 
mit einer Folie aus 
aluminisiertem 
Polyester überzogen 

Herstellen aus Garnen oder 
Herstellen aus unbestrichenen Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten unbestrichenen Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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- andere  Weben oder anderes gewebebildendes Verfahren und Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) oder 

 Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.11  

-Bekleidung für 
Frauen oder 
Mädchen, bestickt 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.12 Stricken oder Weben und Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 
oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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62.13-62.14  

- bestickt Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.15 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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62.16  

- Feuerschutzausrüst
ung aus Geweben, 
mit einer Folie aus 
aluminisiertem 
Polyester überzogen 

Herstellen aus Garnen oder 
Herstellen aus unbestrichenen Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten unbestrichenen Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Konfektionieren nach Bedrucken mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), sofern der 
Wert des verwendeten unbedruckten Gewebes 47,5 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

62.17  

- bestickt Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

- Feuerschutzausrüst
ung aus Geweben, 
mit einer Folie aus 
aluminisiertem 
Polyester überzogen 
- Einlagen für 
Kragen und 
Manschetten, 
zugeschnitten 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Bestreichen, wenn der Wert der verwendeten unbestrichenen Gewebe 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet, mit Konfektionieren (einschließlich 
Zuschneiden) 
Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis, und bei dem der 
Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 

Kapitel 63 Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; 
Warenzusammenstellungen; Altwaren und Lumpen 

63.01-63.04  

- aus Filz oder 
Vliesstoffen 

Extrusion von Chemiefasern oder Verwendung von natürlichen Fasern, 
in jedem Fall mit Verfahren zur Vliesbildung einschließlich Nadeln und 
Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 

- andere, bestickt Weben oder Stricken mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 
oder 
Herstellen aus nicht bestickten Geweben, wenn der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe 40 Prozent des Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

- andere, unbestickt Weben oder Stricken mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 

63.05 Extrusion von Chemiefasern oder Spinnen von natürlichen oder 
synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, in jedem Fall mit Weben 
oder Stricken und Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder  

 Extrusion von Chemiefasern oder Verwendung von natürlichen Fasern, 
in jedem Fall mit einem Verfahren zur Vliesbildung einschließlich 
Nadeln und Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 
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63.06  

- aus Vliesstoffen Extrusion von Chemiefasern oder Verwendung von natürlichen Fasern, 
in jedem Fall mit einem Verfahren zur Vliesbildung einschließlich 
Nadeln 

- andere Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) oder 
Bestreichen, wenn der Wert der verwendeten unbestrichenen Gewebe 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet, mit Konfektionieren (einschließlich 
Zuschneiden) 

63.07 Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

63.08 Wechsel aus einem anderen Kapitel, sofern entweder das Gewebe oder 
das Garn die Ursprungsregel erfüllt, die gelten würde, falls das Gewebe 
oder das Garn alleine einzureihen wäre 

63.09 Wechsel aus einer anderen Position 

63.10 Wechsel aus einer anderen Position 

Abschnitt XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme, Gehstöcke, 
Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon; zugerichtete 
Federn und Waren aus Federn; künstliche Blumen; Waren aus 
Menschenhaaren 

Kapitel 64 Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon 

64.01-64.05 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus 
Zusammensetzungen aus Schuhoberteilen der Position 64.06, die mit 
einer Brandsohle oder anderen Bodenteilen verbunden sind 
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64.06 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 65 Kopfbedeckungen und Teile davon 

65.01-65.07 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 66 Regenschirme, Sonnenschirme, Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, 
Reitpeitschen und Teile davon 

66.01-66.03 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 67 Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder 
Daunen; künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaaren 

67.01 Wechsel unter Waren aus Federn oder Daunen aus dieser oder einer 
anderen Position oder 
Wechsel unter einem ein anderes Erzeugnis der Position 67.01 aus einer 
anderen Position 

67.02-67.04 Wechsel aus einer anderen Position 

Abschnitt XIII Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen 
Stoffen; keramische Waren; Glas und Glaswaren 

Kapitel 68 Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen 
Stoffen 

68.01-68.02 Wechsel aus einer anderen Position 

68.03 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 
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68.04-68.11 Wechsel aus einer anderen Position 

6812.80-6812.99 Wechsel aus einer anderen Unterposition  

68.13 Wechsel aus einer anderen Position 

6814.10-6814.90 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

68.15 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 69 Keramische Waren 

69.01-69.14 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 70 Glas und Glaswaren 

70.01-70.05 Wechsel aus einer anderen Position 

70.06 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

70.07-70.08 Wechsel aus einer anderen Position 

7009.10 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

7009.91-7009.92 Wechsel aus einer anderen Position 
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70.10 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel unter geschliffenen Glaswaren aus ungeschliffenen Glaswaren 
der Position 70.10, auch bei einem Wechsel aus einer anderen Position, 
sofern der Wert der ungeschliffenen Glaswaren ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

70.11 Wechsel aus einer anderen Position 

70.13 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel unter geschliffenen Glaswaren aus ungeschliffenen Glaswaren 
der Position 70.13, auch bei einem Wechsel aus einer anderen Position, 
sofern der Wert der ungeschliffenen Glaswaren ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

70.14-70.18 Wechsel aus einer anderen Position 

7019.11-7019.40 Wechsel aus einer anderen Position 

7019.51 Wechsel aus einer anderen Unterposition, ausgenommen aus den 
Unterpositionen 7019.52 bis 7019.59 

7019.52-7019.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

70.20 Wechsel aus einer anderen Position 
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Abschnitt XIV Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, 
Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; 
Fantasieschmuck; Münzen 

Kapitel 71 Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, 
Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; 
Fantasieschmuck; Münzen 

71.01 Wechsel aus einer anderen Position 

7102.10 Wechsel aus einer anderen Position 

7102.21-7102.39 Wechsel aus einer anderen Unterposition, ausgenommen 
Unterposition 7102.10 

7103.10-7104.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

71.05 Wechsel aus einer anderen Position 

7106.10-7106.92 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Unterposition, sofern die in derselben Unterposition 
wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft elektrolytisch, thermisch oder chemisch getrennt 
bzw. legiert wurde 

71.07 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 
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7108.11-7108.20 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Unterposition, sofern die in derselben Unterposition 
wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft elektrolytisch, thermisch oder chemisch getrennt 
bzw. legiert wurde 

71.09 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

7110.11-7110.49 Wechsel aus einer anderen Unterposition oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Unterposition, sofern die in derselben Unterposition 
wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft elektrolytisch, thermisch oder chemisch getrennt 
bzw. legiert wurde 

71.11 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

71.12-71.15 Wechsel aus einer anderen Position 

71.16-71.17 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

71.18 Wechsel aus einer anderen Position 
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Abschnitt XV Unedle Metalle und Waren daraus 

Kapitel 72 Eisen und Stahl 

72.01-72.07 Wechsel aus einer anderen Position 

72.08-72.17 Wechsel aus einer Position außerhalb dieser Gruppe 

72.18 Wechsel aus einer anderen Position 

72.19-72.23 Wechsel aus einer Position außerhalb dieser Gruppe 

72.24 Wechsel aus einer anderen Position 

72.25-72.29 Wechsel aus einer Position außerhalb dieser Gruppe 

Kapitel 73 Waren aus Eisen oder Stahl 

73.01-73.03 Wechsel aus einer anderen Position 

7304.11-7304.39 Wechsel aus einer anderen Position 

7304.41 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

7304.49-7304.90 Wechsel aus einer anderen Position 

73.05-73.06 Wechsel aus einer anderen Position 
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7307.11-7307.19 Wechsel aus einer anderen Position 

7307.21-7307.29 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus 
vorgeschmiedeten Rohlingen der Position 72.07 oder  
Wechsel aus vorgeschmiedeten Rohlingen der Position 72.07, auch bei 
einem Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der 
vorgeschmiedeten Rohlinge der Position 72.07 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

7307.91-7307.99 Wechsel aus einer anderen Position 

73.08 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen 
Unterposition 7301.20 oder 
Wechsel aus Unterposition 7301.20, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der 
Unterposition 7301.20 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

73.09-73.14 Wechsel aus einer anderen Position 

73.15 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

73.16-73.20 Wechsel aus einer anderen Position 
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73.21 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

73.22-73.23 Wechsel aus einer anderen Position 

73.24 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

73.25-73.26 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 74 Kupfer und Waren daraus 

74.01-74.02 Wechsel aus einer anderen Position 

7403.11-7403.29 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

74.04-74.19 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 75 Nickel und Waren daraus 

75.01-75.08 Wechsel aus einer anderen Position 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5/de 76 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

Kapitel 76 Aluminium und Waren daraus 

7601.10-7601.20 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition 

76.02-76.06 Wechsel aus einer anderen Position 

76.07 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

76.08-76.16 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 78 Blei und Waren daraus 

7801.10 Wechsel aus einer anderen Unterposition  

7801.91-7801.99 Wechsel aus einer anderen Position 

78.02-78.06 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 79 Zink und Waren daraus 

79.01-79.07 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 80 Zinn und Waren daraus 

80.01-80.07 Wechsel aus einer anderen Position 
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Kapitel 81 Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus 

8101.10-8113.00 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

Kapitel 82 Werkzeuge, Schneidewaren und Essbestecke, aus unedlen Metallen; 
Teile davon, aus unedlen Metallen 

 Bemerkung: Griffe aus unedlen, bei der Herstellung eines Erzeugnisses 
dieses Kapitels verwendeten Metallen werden bei der 
Ursprungsbestimmung des Erzeugnisses nicht berücksichtigt 

82.01-82.04 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

8205.10-8205.70 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, ausgenommen aus 
Unterposition 8205.90, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position, 
ausgenommen Unterposition 8205.90, ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8205.90 Wechsel aus einer anderen Position  
Wechsel unter Ambossen, tragbaren Feldschmieden oder Schleifsteinen 
zum Hand- oder Fußbetrieb aus dieser Position, ausgenommen aus 
Warenzusammenstellungen der Unterposition 8205.90, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien 
dieser Position, ausgenommen Warenzusammenstellungen der 
Unterposition 8205.90, ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet oder 
Wechsel unter einer Warenzusammenstellung eines anderen 
Erzeugnisses dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Bestandteile dieser Position ohne 
Ursprungseigenschaft 25 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises der Warenzusammenstellung nicht überschreitet 

82.06 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus den 
Positionen 82.02 bis 82.05 oder 
Wechsel aus den Positionen 82.02 bis 82.05, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der Bestandteile der 
Positionen 82.02 bis 82.05 ohne Ursprungseigenschaft 25 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht überschreitet 

8207.13 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 82.09 oder 
Wechsel aus Unterposition 8207.19 oder Position 82.09, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien 
der Unterposition 8207.19 oder der Position 82.09 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

8207.19-8207.90 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen, auch bei einem Wechsel 
aus einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben 
Unterposition wie das Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet  
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82.08-82.10 Wechsel aus einer anderen Position 

8211.10 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel aus den Unterpositionen 8211.91 bis 8211.95, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Bestandteile der 
Unterpositionen 8211.91 bis 8211.93 ohne Ursprungseigenschaft 
25 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht überschreitet 

8211.91-8211.93 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel aus Unterposition 8211.94 oder 8211.95, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien 
der Unterposition 8211.94 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

8211.94-8211.95 Wechsel aus einer anderen Position 

82.12-82.13 Wechsel aus einer anderen Position 

8214.10 Wechsel aus einer anderen Position 

8214.20 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel unter einer Warenzusammenstellung der Unterposition 8214.20 
innerhalb dieser Unterposition, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Bestandteile der 
Unterposition 8214.20 ohne Ursprungseigenschaft 25 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht überschreitet 

8214.90 Wechsel aus einer anderen Position 
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8215.10-8215.20 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel aus den Unterpositionen 8215.91 bis 8215.99, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Bestandteile der 
Unterpositionen 8215.91 bis 8215.99 ohne Ursprungseigenschaft 
25 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8215.91-8215.99 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 83 Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 

8301.10-8301.50 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel aus Unterposition 8301.60, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der 
Unterposition 8301.60 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

8301.60-8301.70 Wechsel aus einer anderen Position 

8302.10-8302.30 Wechsel aus einer anderen Position 

8302.41 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet  

8302.42-8302.50 Wechsel aus einer anderen Position 
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8302.60 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet  

83.03-83.04 Wechsel aus einer anderen Position 

83.05 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel aus Unterposition 8305.90, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der 
Unterposition 8305.90 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

83.06 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet  

83.07 Wechsel aus einer anderen Position 

83.08 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel aus Unterposition 8308.90, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der 
Unterposition 8308.90 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

83.09-83.10 Wechsel aus einer anderen Position 
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83.11 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Abschnitt XVI Maschinen, Apparate, mechanische Geräte und elektrotechnische 
Waren; Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, 
Bild- und Tonaufzeichnungs- oder -wiedergabegeräte, für das 
Fernsehen, Teile und Zubehör für diese Geräte 

Kapitel 84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische 
Geräte; Teile davon 

84.01-84.12 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8413.11-8413.82 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

8413.91-8413.92 Wechsel aus einer anderen Position 

84.14-84.15 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8416.10-8417.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 
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84.18-84.22 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8423.10-8426.99 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

84.27 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 84.31 oder 
Wechsel aus Position 84.31, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 84.31 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

8428.10-8430.69 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

84.31 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

8432.10-8442.50 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

84.43 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

8444.00-8449.00 Wechsel aus einer anderen Unterposition 
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84.50-84.52 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8453.10-8454.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

84.55 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

84.56-84.65 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 84.66 oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen oder Position 84.66, auch bei 
einem Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der in 
derselben Position wie das Enderzeugnis oder in Position 84.66 
eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

84.66 Wechsel aus einer anderen Position 

84.67-84.68 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8469.00-8472.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 
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84.73 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

8474.10-8479.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

84.80-84.83 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8484.10-8484.20 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

8484.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition, sofern der Wert der 
Bestandteile ohne Ursprungseigenschaft 25 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht überschreitet 

84.86 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

8487.10-8487.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 
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Kapitel 85 Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere 
elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegeräte, Bild- und Tonaufzeichnungs- oder -
wiedergabegeräte, für das Fernsehen, Teile und Zubehör für diese 
Geräte 

85.01-85.02 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 85.03 oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen oder Position 85.03, auch bei 
einem Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der in 
derselben Position wie das Enderzeugnis oder in Position 85.03 
eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

85.03-85.16 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8517.11-8517.62 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

8517.69-8517.70 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb Position 85.17, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 85.17 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

85.18 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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85.19-85.21 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen Position 85.22 oder 
Wechsel aus Position 85.22, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 85.22 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

85.22 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

85.23 Wechsel aus einer anderen Position  

85.25 Wechsel innerhalb dieser Position oder aus einer anderen Position, sofern 
der Wert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

85.26-85.28 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 85.29 oder 
Wechsel aus Position 85.29, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 85.29 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

85.29 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8530.10-8530.90 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

85.31 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

8532.10-8534.00 Wechsel aus einer anderen Unterposition 

85.35-85.37 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 85.38 oder 
Wechsel aus Position 85.38, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 85.38 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

85.38-85.48 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Abschnitt XVII Beförderungsmittel 

Kapitel 86 Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, Teile davon; 
mechanische (auch elektromechanische) Signalgeräte für 
Verkehrswege 
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86.01-86.06 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 86.07 oder 
Wechsel aus Position 86.07, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 86.07 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

86.07 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

86.08-86.09 Wechsel aus einer anderen Position 
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Kapitel 87 Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und andere 
nicht schienengebundene Landfahrzeuge, Teile davon und Zubehör 

87.01 Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 45 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 3 

87.02 Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 45 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet4  

                                                 
3 Maßgebend für die von den Vertragsparteien vereinbarte Anwendung der Kumulierung mit 

den Vereinigten Staaten von Amerika sind die folgenden Bestimmungen: 
Sofern zwischen den einzelnen Vertragsparteien und den Vereinigten Staaten von Amerika 
ein mit den WTO-Verpflichtungen der Vertragsparteien kohärentes Freihandelsabkommen in 
Kraft ist und sich die Vertragsparteien über alle anwendbaren Voraussetzungen einigen, 
gelten alle bei der Herstellung dieses Erzeugnisses in Kanada oder der Europäischen Union 
verwendeten Vormaterialien des Kapitels 84, 85, 87 oder 94 des Harmonisierten Systems mit 
Ursprung in den Vereinigen Staaten von Amerika als Ursprungserzeugnisse. Unbeschadet des 
Ausgangs der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und den Vereinigten Staaten von Amerika werden im Zuge der Gespräche über die 
anwendbaren Voraussetzungen auch Konsultationen durchgeführt, mit denen 
erforderlichenfalls die Kohärenz zwischen der von der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten von Amerika vereinbarten Berechnungsmethode und der nach diesem 
Abkommen für dieses Erzeugnis geltenden Methode sichergestellt werden soll. 
Folglich verliert die genannte Ursprungsregel ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Kumulierung 
ihre Gültigkeit und wird durch die nachstehende Ursprungsregel ersetzt: 
Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
Die Anwendung der Kumulierung und der neuen Ursprungsregel wird zu 
Informationszwecken im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

4 Siehe Fußnote 3. 
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87.03 Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet5 

87.04 Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 45 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet6 

87.05 Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 45 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 7 

87.06 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 84.07, 84.08 oder 87.08 oder  
Wechsel innerhalb dieser Position, Position 84.07, 84.08 oder 87.08, 
auch bei einem Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der 
Vormaterialien dieser Position bzw. der Position 84.07, 84.08 oder 87.08 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

87.07 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 87.08 oder  
Wechsel innerhalb dieser Position oder Position 87.08, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien 
dieser Position oder der Position 87.08 ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

                                                 
5 Diese Ursprungsregel verliert sieben Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens ihre 

Gültigkeit. Sie wird durch die nachstehende Ursprungsregel ersetzt: 
Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
45 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
Unbeschadet des Vorstehenden und vorbehaltlich aller anwendbaren zwischen den 
Vertragsparteien vereinbarten Bedingungen gilt die nachstehenden Ursprungsregel. wenn die 
Kumulierung nach Anhang 5-A – Abschnitt D – Kraftfahrzeuge Anmerkung 1 in Kraft tritt: 
Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
40 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

6 Siehe Fußnote 3. 
7 Siehe Fußnote 3. 
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87.08 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

87.09 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

87.10-87.11 Wechsel aus einer anderen Position 

87.12 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen Position 87.14 oder 
Wechsel aus Position 87.14, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 87.14 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

87.13 Wechsel aus einer anderen Position 

87.14-87.16 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon 

88.01 Wechsel aus einer anderen Position 

88.02-88.05 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 89 Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen 

89.01-89.06 Wechsel aus einem anderen Kapitel oder 
Wechsel innerhalb dieses Kapitels, auch bei einem Wechsel aus einem 
anderen Kapitel, sofern der Wert der Vormaterialien des Kapitels 89 
ohne Ursprungseigenschaft 40 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

89.07-89.08 Wechsel aus einer anderen Position 

Abschnitt XVIII Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, 
Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -
apparate und -geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, 
Apparate und Geräte; Uhrmacherwaren; Musikinstrumente; Teile 
und Zubehör für diese Instrumente, Apparate und Geräte 

Kapitel 90 Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, 
Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -
apparate und -geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, 
Apparate und Geräte; Teile und Zubehör für diese Instrumente, 
Apparate und Geräte 

90.01 Wechsel aus einer anderen Position 
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90.02 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 90.01 oder 
Wechsel innerhalb dieser Position oder Position 90.01, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien 
dieser Position oder der Position 90.01 ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

90.03-90.33 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 91 Uhrmacherwaren 

91.01-91.07 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus den 
Positionen 91.08 bis 91.14 oder 
Wechsel aus den Positionen 91.08 bis 91.14, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der 
Positionen 91.08 bis 91.14 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

91.08-91.14 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 92 Musikinstrumente; Teile und Zubehör für diese Instrumente 

92.01-92.08 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 92.09 oder 
Wechsel aus Position 92.09, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 92.09 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

92.09 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Abschnitt XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 

Kapitel 93 Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 

93.01-93.04 Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus der 
Position 93.05 oder 
Wechsel aus Position 93.05, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien der Position 93.05 ohne 
Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

93.05-93.07 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Abschnitt XX Verschiedene Waren 

Kapitel 94 Möbel; medizinisch-chirurgische Möbel; Bettausstattungen und 
ähnliche Waren; Beleuchtungskörper, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete 
Namensschilder und dergleichen; vorgefertigte Gebäude 

94.01-94.06 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 95 Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte; Teile davon 
und Zubehör 

95.03-95.05 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9506.11-9506.29 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition, auch bei einem Wechsel aus einer anderen Position, 
sofern der Wert der in derselben Unterposition wie das Enderzeugnis 
eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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9506.31 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel aus Unterposition 9506.39, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien der 
Unterposition 9506.39 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

9506.32-9506.99 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition, auch bei einem Wechsel aus einer anderen Unterposition, 
sofern der Wert der in derselben Unterposition wie das Enderzeugnis 
eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

95.07-95.08 Wechsel aus einer anderen Position 

Kapitel 96 Verschiedene Waren 

9601.10-9602.00 Wechsel innerhalb einer dieser Unterpositionen oder aus einer anderen 
Unterposition  

96.03-96.04 Wechsel aus einer anderen Position 

96.05 Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Bestandteile 
ohne Ursprungseigenschaft 25 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises der Warenzusammenstellung nicht überschreitet 

96.06-96.07 Wechsel aus einer anderen Position oder  
Wechsel innerhalb einer dieser Positionen, auch bei einem Wechsel aus 
einer anderen Position, sofern der Wert der in derselben Position wie das 
Enderzeugnis eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5/de 98 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 

Erzeugnisspezifische Regel für eine ausreichende Fertigung nach 
Artikel 5 

9608.10-9608.40 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, ausgenommen aus 
Unterposition 9608.50, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position, 
ausgenommen Unterposition 9608.50, ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9608.50 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel aus Unterpositionen 9608.10 bis 9608.40 oder 9608.60 bis 
9608.99, auch bei einem Wechsel aus einer anderen Position, sofern der 
Wert der Bestandteile der Unterpositionen 9608.10 bis 9608.40 oder 
9608.60 bis 9608.99 ohne Ursprungseigenschaft 25 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht überschreitet 

9608.60-9608.99 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, ausgenommen aus 
Unterposition 9608.50, auch bei einem Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position, 
ausgenommen Unterposition 9608.50, ohne Ursprungseigenschaft 
50 Prozent des Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

96.09 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

96.10-96.12 Wechsel aus einer anderen Position 
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96.13 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

96.14 Wechsel innerhalb dieser oder aus einer anderen Position 

96.15 Wechsel aus einer anderen Position oder 
Wechsel innerhalb dieser Position, auch bei einem Wechsel aus einer 
anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

96.16-96.18 Wechsel aus einer anderen Position 

96.19 Wechsel aus einer anderen Position 

Abschnitt XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 

Kapitel 97 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 

97.01-97.06 Wechsel aus einer anderen Position 

 
 

________________ 
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ANHANG 5-A 

 

URSPRUNGSKONTINGENTE UND ALTERNATIVEN FÜR DIE 

ERZEUGNISSPEZIFISCHEN URSPRUNGSREGELN DES ANHANGS 5 

 

Gemeinsame Bestimmungen 

 

1. Anhang 5-A gilt für die aufgeführten Erzeugnisse der folgenden Abschnitte: 

 

a) Abschnitt A: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

 

b) Abschnitt B: Fische und Meeresfrüchte 

 

c) Abschnitt C: Spinnstoffe und Kleidung 

 

d) Abschnitt D: Fahrzeuge 

 

2. Für die in jedem Abschnitt in den Tabellen aufgeführten Erzeugnisse sind die entsprechenden 

Ursprungsregeln im Rahmen des anwendbaren Jahreskontingents Alternativen zu den in 

Anhang 5 (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) aufgeführten Ursprungsregeln. 

 

3. Die Einfuhrvertragspartei verwaltet die Ursprungskontingente nach dem sogenannten 

Windhund-Verfahren; dabei werden die im Rahmen dieser Ursprungskontingente 

eingeführten Erzeugnismengen auf der Grundlage der Einfuhren der Vertragspartei berechnet. 
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4. Alle Ausfuhren im Rahmen der Ursprungskontingente müssen auf Anhang 5-A verweisen. 

Andernfalls werden die Erzeugnisse von den Vertragsparteien nicht auf das jährliche 

Ursprungskontingent angerechnet. 

 

5. Kanada notifiziert der Europäischen Kommission, falls es Nachweiserfordernisse festlegt für: 

 

a) aus Kanada im Rahmen des anwendbaren Ursprungskontingents ausgeführte 

Erzeugnisse oder  

 

b) nach Kanada im Rahmen des anwendbaren Ursprungskontingents eingeführte 

Erzeugnisse. 

 

6. Erhält die Europäische Union eine Notifzierung nach Absatz 5 Buchstabe a, genehmigt sie die 

Beantragung einer Zollpräferenzbehandlung nach der alternativen Ursprungsregel des 

Anhangs 5-A nur für jene Erzeugnisse, für die einschlägige Nachweise vorgelegt werden. 

 

7. Die Vertragsparteien verwalten die Ursprungskontingente auf Basis eines Kalenderjahrs; 

jeweils am 1. Januar werden die verfügbaren Kontingentsmengen veröffentlicht. Für die 

Verwaltung dieser Ursprungskontingente im ersten Jahr berechnen die Vertragsparteien die 

entsprechenden Kontingentsmengen durch Abzug der Menge, die dem Zeitraum vom 

1. Januar bis zum Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens entspricht. 

 

8. In der Europäischen Union werden die in diesem Anhang genannten Mengen von der 

Europäischen Kommission verwaltet, die hinsichtlich der geltenden Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union alle administrativen Maßnahmen ergreift, die ihr für deren effiziente 

Verwaltung ratsam erscheinen. 
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9. Zur Gewährleistung einer effektiven Verwaltung von Anhang 5-A setzen die Vertragsparteien 

sich erforderlichenfalls miteinander ins Benehmen und arbeiten bei der Verwaltung von 

Anhang 5-A zusammen. Die Vertragsparteien erörtern gemeinsam etwaige Änderungen an 

Anhang 5-A.  

 

10. Zusätzliche Regelungen, wie eine Überprüfung oder die Erhöhung der Ursprungskontingente, 

finden sich in den einzelnen Abschnitten. 
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Abschnitt A – Landwirtschaft 

 

Tabelle A.1 – Jährliche Kontingentszuteilung für Erzeugnisse mit hohem Zuckeranteil8, aus 

Kanada in die Europäische Union ausgeführt9 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in t 

Nettogewicht) 

ex 1302.20 

Pektinstoffe, Pektinate und 
Pektate mit Zusatz von 
Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 
bis 1701.99 

Wechsel innerhalb dieser 
Unterposition oder aus einer 
anderen Unterposition, 
ausgenommen aus den 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99  

30 000 ex 1806.10 

Kakaopulver mit Zusatz 
von Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 
bis 1701.99 

Wechsel aus einer anderen 
Unterposition, ausgenommen 
aus den 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 

ex 1806.20 

Zubereitungen mit Zusatz 
von Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 
bis 1701.99 für die 
Zubereitungen von 
Schokoladengetränken 

Wechsel innerhalb dieser 
Unterposition oder aus einer 
anderen Unterposition, 
ausgenommen aus den 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 

                                                 
8 Mindestens 65 Prozent des Nettogewichts der Erzeugnisse, für die Tabelle A.1 gilt, muss auf 

den zugesetzten Rohr- und Rübenzucker der Unterpositionen 1701.91 bis 1701.99 entfallen. 
Der gesamte Rohr- oder Rübenzucker muss in Kanada raffiniert worden sein. 

9 Bezüglich der Erzeugnisse, für die Tabelle A.1 gilt, ist eine ausreichende Fertigung nach 
dieser Spalte so zu verstehen, dass diese über die nicht ausreichende Fertigung nach Artikel 7 
hinausgehen muss. 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in t 

Nettogewicht) 

ex 2101.12 

Zubereitungen auf der 
Grundlage von Auszügen, 
Essenzen und 
Konzentraten aus Kaffee 
oder auf der Grundlage 
von Kaffee mit Zusatz von 
Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 
bis 1701.99 

Wechsel aus einer anderen 
Unterposition, ausgenommen 
aus den 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 

ex 2101.20 

Zubereitungen auf der 
Grundlage von Auszügen, 
Essenzen und 
Konzentraten aus Tee oder 
Mate oder auf der 
Grundlage von Tee oder 
Mate mit Zusatz von 
Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 
bis 1701.99 

Wechsel innerhalb dieser 
Unterposition oder aus einer 
anderen Unterposition, 
ausgenommen aus den 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 

ex 2106.90 

Lebensmittelzubereitungen 
mit Zusatz von Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 
bis 1701.99 

Wechsel innerhalb dieser 
Unterposition oder aus einer 
anderen Unterposition, 
ausgenommen aus den 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 
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Tabelle A.1 – Bestimmungen über Überprüfung und Erhöhungen 

 

1. In den ersten drei nach Inkrafttreten dieses Abkommens aufeinander folgenden 

Fünfjahreszeiträumen überprüfen die Vertragsparteien die Ursprungskontingentsmenge der 

Tabelle A.1 am Ende jedes dieser Fünfjahreszeiträume.  

 

2. In den ersten drei nach Inkrafttreten dieses Abkommens aufeinander folgenden 

Fünfjahreszeiträumen erhöht sich die Ursprungskontingentsmenge der Tabelle A.1 am Ende 

jedes dieser Fünfjahreszeiträume um 20 Prozent der für den vorausgegangenen Zeitraum 

festgesetzten Menge, sofern 

 

a) in jedem Jahr des ersten Fünfjahreszeitraums das Kontingent zu mindestens 60 Prozent 

ausgeschöpft wird,  

 

b) in jedem Jahr des ersten Fünfjahreszeitraums das Kontingent zu mindestens 70 Prozent 

ausgeschöpft wird, und 

 

c) in jedem Jahr des ersten Fünfjahreszeitraums das Kontingent zu mindestens 80 Prozent 

ausgeschöpft wird, 

 

3. Jede Erhöhung der Ursprungskontingentsmenge wird im ersten Quartal des folgenden 

Kalenderjahrs wirksam. 

 

4. Diese Überprüfung wird vom Landwirtschaftsausschuss vorgenommen. Nach der 

Überprüfung notifizieren die Parteien einander schriftlich eine etwaige Erhöhung des 

Ursprungskontingents nach Absatz 2 sowie den Tag, ab dem die Erhöhung nach Absatz 3 gilt. 

Die Vertragsparteien gewährleisten, dass eine Erhöhung des Ursprungskontingents sowie der 

Tag des Inkrafttretens veröffentlicht werden.  

 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5-A/de 7 

Tabelle A.2 – Jährliche Kontingentszuteilung für Zuckerwaren und Schokoladenzubereitungen, 

aus Kanada in die Europäische Union ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 
System 

Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 
die Europäische 
Union (in t 
Nettogewicht) 

17.04 

Zuckerwaren ohne 
Kakaogehalt 
(einschließlich weiße 
Schokolade)  

Wechsel aus einer anderen 
Position 

10 000 

1806.31 

Schokolade und andere 
kakaohaltige 
Lebensmittelzubereitungen, 
in Blöcken, Stangen oder 
Riegeln, gefüllt, mit einem 
Gewicht von höchstens 
2 kg 

Wechsel aus einer anderen 
Unterposition, sofern der 
Wechsel nicht nur auf der 
Verpackung beruht 

1806.32 

Schokolade und andere 
kakaohaltige 
Lebensmittelzubereitungen, 
in Blöcken, Stangen oder 
Riegeln, ungefüllt, mit 
einem Gewicht von 
höchstens 2 kg  

1806.90 

Schokolade und andere 
kakaohaltige 
Lebensmittelzubereitungen, 
ausgenommen solche der 
Unterpositionen 1806.10 
bis 1806.32 
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Tabelle A.2 – Bestimmungen über Überprüfung und Erhöhungen 

 

1. Die Vertragsparteien überprüfen das Ursprungskontingent der Tabelle A.2 am Ende jedes 

Fünfjahreszeitraums nach Inkrafttreten dieses Abkommens, sofern in jedem Jahr des 

vorausgegangenen Fünfjahreszeitraums das Ursprungskontingent zu mindestens 60 Prozent 

ausgeschöpft wird.  

 

2. Für eine Kontingentserhöhung wird eine Überprüfung auf der Grundlage aller relevanten 

Faktoren durchgeführt; dazu zählen die Ausschöpfung, der Anstieg der kanadischen 

Ausfuhren weltweit, der Anstieg der Gesamteinfuhren in die Europäische Union sowie alle 

anderen wichtigen Trends im Handel mit den vom Ursprungskontingent betroffenen 

Erzeugnissen.  

 

3. Die Quote für die Erhöhung des Ursprungskontingents wird für den nächsten 

Fünfjahreszeitraum festgesetzt; sie beträgt höchstens 10 Prozent des Kontingents des 

vorherigen Zeitraums.  

 

4. Diese Überprüfung wird vom Landwirtschaftsausschuss vorgenommen. Alle Empfehlungen 

des Landwirtschaftsausschusses zur Erhöhung der Ursprungskontingentsmenge werden nach 

Artikel 30.2 Absatz 2 dem Gemischten CETA-Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt. 
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Tabelle A.3 – Jährliche Kontingentszuteilung für verarbeitete Lebensmittel, aus Kanada in die 

Europäische Union ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in t 

Nettogewicht) 

19.01 

Malzextrakt; 
Lebensmittelzubereitungen 
aus Mehl, Grobgrieß, 
Feingrieß, Stärke oder 
Malzextrakt, ohne Gehalt an 
Kakao oder mit einem 
Gehalt an Kakao, berechnet 
als vollständig entfetteter 
Kakao, von weniger als 
40 GHT, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; 
Lebensmittelzubereitungen 
aus Waren der Positionen 
04.01 bis 04.04, ohne Gehalt 
an Kakao oder mit einem 
Gehalt an Kakao, berechnet 
als vollständig entfetteter 
Kakao, von weniger als 
5 GHT, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

Wechsel aus einer anderen 
Position 35 000 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in t 

Nettogewicht) 

ex 1902.11 

Teigwaren, weder gekocht 
noch gefüllt noch in anderer 
Weise zubereitet, Eier und 
Reis enthaltend  

Wechsel aus einer anderen 
Position  

ex 1902.19 

Teigwaren, weder gekocht 
noch gefüllt noch in anderer 
Weise zubereitet, andere, 
Reis enthaltend 

ex 1902.20 

Teigwaren, gefüllt (auch 
gekocht oder in anderer 
Weise zubereitet), Reis 
enthaltend 

ex 1902.30 andere Teigwaren, Reis 
enthaltend 

1904.10 

Lebensmittel, durch 
Aufblähen oder Rösten von 
Getreide oder Getreide-
erzeugnissen hergestellt 
(z. B. Cornflakes) 

Wechsel aus einer anderen 
Position oder  
Wechsel innerhalb dieser 
Position, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen 
Position, sofern das Gewicht 
der Vormaterialien dieser 
Position ohne 
Ursprungseigenschaft 
30 Prozent des Nettogewichts 
des Erzeugnisses oder des 
Nettogewichts aller bei der 
Herstellung verwendeten 
Vormaterialien nicht 
überschreitet 

1904.20 

Lebensmittelzubereitungen 
aus ungerösteten 
Getreideflocken oder aus 
Mischungen von 
ungerösteten und gerösteten 
Getreideflocken oder aus 
aufgeblähtem Getreide 

1904.90 

Lebensmittelzubereitungen, 
ausgenommen solche der 
Unterpositionen 1904.10 bis 
1904.30 

Wechsel aus einer anderen 
Position  
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in t 

Nettogewicht) 

19.05 

Backwaren, auch 
kakaohaltig; Hostien, leere 
Oblatenkapseln von der für 
Arzneiwaren verwendeten 
Art, Siegeloblaten, 
getrocknete Teigblätter aus 
Mehl oder Stärke und 
ähnliche Waren 

Wechsel aus einer anderen 
Position 

2009.81 Saft aus Preiselbeeren oder 
Moosbeeren 

Wechsel aus einer anderen 
Position 

ex 2009.89 Saft aus Blaubeeren Wechsel aus einer anderen 
Position 

2103.90 

andere Zubereitungen zum 
Herstellen von Würzsoßen 
und zubereitete Würzsoßen; 
andere zusammengesetzte 
Würzmittel 

Wechsel aus einer anderen 
Position  

ex 2106.10 

Eiweißkonzentrate und 
texturierte Eiweißstoffe, 
ohne Zusatz von Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 oder mit einem 
Gehalt an zugesetztem 
Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 von weniger als 
65 GHT  

Wechsel aus einer anderen 
Unterposition oder  
Wechsel innerhalb dieser 
Unterposition, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen 
Unterposition, sofern das 
Nettogewicht der 
Vormaterialien dieser 
Unterposition ohne 
Ursprungseigenschaft 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in t 

Nettogewicht) 

ex 2106.90 

andere Lebensmittel-
zubereitungen, anderweit 
weder genannt noch inbe-
griffen, ohne Zusatz von 
Zucker der Unterposi-
tionen 1701.91 bis 1701.99 
oder mit einem Gehalt an 
zugesetztem Zucker der 
Unterpositionen 1701.91 bis 
1701.99 von weniger als 
65 GHT 

 

Tabelle A.3 – Bestimmungen über Überprüfung und Erhöhungen 
 

1. Die Vertragsparteien überprüfen das Ursprungskontingent der Tabelle A.3 am Ende jedes 

Fünfjahreszeitraums nach Inkrafttreten dieses Abkommens, sofern in jedem Jahr des 

vorausgegangenen Fünfjahreszeitraums das Ursprungskontingent zu mindestens 60 Prozent 

ausgeschöpft wird.  

 

2. Für eine Kontingentserhöhung wird eine Überprüfung auf der Grundlage aller relevanten 

Faktoren durchgeführt; dazu zählen die Ausschöpfung, der Anstieg der kanadischen 

Ausfuhren weltweit, der Anstieg der Gesamteinfuhren in die Europäische Union sowie alle 

anderen wichtigen Trends im Handel mit den vom Ursprungskontingent betroffenen 

Erzeugnissen.  

 

3. Die Quote für die Erhöhung des Ursprungskontingents wird für den nächsten 

Fünfjahreszeitraum festgesetzt; sie beträgt höchstens 10 Prozent des Kontingents des 

vorherigen Zeitraums.  

 

4. Diese Überprüfung wird vom Landwirtschaftsausschuss vorgenommen. Alle Empfehlungen 

des Landwirtschaftsausschusses zur Erhöhung der Ursprungskontingentsmenge werden nach 

Artikel 30.2 Absatz 2 dem Gemischten CETA-Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt. 
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Tabelle A.4 – Jährliche Kontingentszuteilung für Hunde- und Katzenfutter, aus Kanada in die 

Europäische Union ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in t 

Nettogewicht) 

2309.10 
Hunde- und Katzenfutter, 
in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

Wechsel aus 
Unterposition 2309.90 oder 
einer anderen Position, 
ausgenommen aus Hunde- 
und Katzenfutter der 
Unterposition 2309.90 

60 000 

ex 2309.90 
Hunde- und Katzenfutter, 
nicht in Aufmachungen für 
den Einzelverkauf 

Wechsel innerhalb dieser 
Unterposition oder aus einer 
anderen Position, 
ausgenommen aus Hunde- 
und Katzenfutter aus dieser 
Unterposition 

 

Tabelle A.4 – Bestimmungen über Überprüfung und Erhöhungen 

 

1. Die Vertragsparteien überprüfen das Ursprungskontingent der Tabelle A.4 am Ende jedes 

Fünfjahreszeitraums nach Inkrafttreten dieses Abkommens, sofern in jedem Jahr des 

vorausgegangenen Fünfjahreszeitraums das Ursprungskontingent zu mindestens 60 Prozent 

ausgeschöpft wird.  

 

2. Für eine Kontingentserhöhung wird eine Überprüfung auf der Grundlage aller relevanten 

Faktoren durchgeführt; dazu zählen die Ausschöpfung, der Anstieg der kanadischen 

Ausfuhren weltweit, der Anstieg der Gesamteinfuhren in die Europäische Union sowie alle 

anderen wichtigen Trends im Handel mit den vom Ursprungskontingent betroffenen 

Erzeugnissen.  
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3. Die Quote für die Erhöhung des Ursprungskontingents wird für den nächsten 

Fünfjahreszeitraum festgesetzt; sie beträgt höchstens 10 Prozent des Kontingents des 

vorherigen Zeitraums.  

 

4. Diese Überprüfung wird vom Landwirtschaftsausschuss vorgenommen. Alle Empfehlungen 

des Landwirtschaftsausschusses zur Erhöhung der Ursprungskontingentsmenge werden nach 

Artikel 30.2 Absatz 2 dem Gemischten CETA-Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt. 

 

Abschnitt B – Fische und Meeresfrüchte 

 

Tabelle B.1 – Jährliche Kontingentszuteilung für Fische und Meeresfrüchte, aus Kanada in die 

Europäische Union ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus 
Kanada in die 

Europäische Union (in 
t Nettogewicht) 

Ausreichende 
Fertigung 

ex 0304.83 
gefrorene Fischfilets vom 
Heilbutt, ausgenommen vom 
Reinhardtius hippoglossoides 

10 Wechsel aus einer 
anderen Position10 

ex 0306.12 gekochter und gefrorener 
Hummer  2.000 

Wechsel aus einer 
anderen 
Unterposition  

1604.11 zubereiteter oder haltbar 
gemachter Lachs 3.000 

Wechsel aus einem 
anderen Kapitel 

1604.12 zubereiteter oder haltbar 
gemachter Hering  50 

ex 1604.13 

zubereitete oder haltbar 
gemachte Sardinen, Sardinellen 
und Sprotten, ausgenommen 
Sardina pilchardus 

200 

                                                 
10 Bezüglich der Ursprungsregel für Erzeugnisse der Unterposition 0304.83 ist die Herstellung 

so zu verstehen, dass diese über die nicht ausreichende Fertigung nach Artikel 7 hinausgehen 
muss. 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus 
Kanada in die 

Europäische Union (in 
t Nettogewicht) 

Ausreichende 
Fertigung 

ex 1605.10 
zubereitete oder haltbar 
gemachte Krabben, 
ausgenommen Cancer pagurus 

44 

1605.21-
1605.29 

zubereitete oder haltbar 
gemachte Garnelen 5.000 

1605.30 zubereiteter oder haltbar 
gemachter Hummer  240 

 

Tabelle B.1 – Bestimmungen über Erhöhungen 

 

1. Werden über 80 Prozent des Ursprungskontingents für ein in Tabelle B.1 aufgeführtes 

Erzeugnis in einem Kalenderjahr ausgeschöpft, wird die Ursprungskontingentszuteilung für 

das folgende Kalenderjahr erhöht. Die Erhöhung beläuft sich auf 10 Prozent des 

Ursprungskontingents für das Erzeugnis im vorangehenden Kalenderjahr. Die Bestimmung 

für die Erhöhung gilt erstmals nach Ablauf des ersten vollständigen Kalenderjahrs nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens und zwar insgesamt für vier aufeinander folgende Jahre.  

 

2. Jede Erhöhung der Ursprungskontingentsmenge wird im ersten Quartal des folgenden 

Kalenderjahrs wirksam. Die Einfuhrvertragspartei benachrichtigt die Ausfuhrvertragspartei 

schriftlich, wenn die Bedingung des Absatzes 1 erfüllt ist, und teilt ihr in diesem Fall die 

etwaige Erhöhung des Ursprungskontingents und das Datum mit, ab dem die Erhöhung gilt. 

Die Vertragsparteien gewährleisten, dass die Erhöhung des Ursprungskontingents sowie der 

Tag des Inkrafttretens veröffentlicht werden. 
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Tabelle B.1 – Bestimmung über die Überprüfung 

 

Nach Ablauf des dritten Kalenderjahrs nach Inkrafttreten dieses Abkommens erörtern die 

Vertragsparteien auf Antrag einer Vertragspartei etwaige Überprüfungen dieses Abschnitts. 

 

Abschnitt C – Spinnstoffe und Kleidung  

 

Tabelle C.1 – Jährliche Kontingentszuteilung für Spinnstoffe, aus Kanada in die Europäische 

Union ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus Kanada 

in die Europäische 
Union (in kg Netto-

gewicht, wenn nichts 
anderes bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung 

5107.20 

Kammgarne aus Wolle, 
nicht in Aufmachungen für 
den Einzelverkauf, mit 
einem Anteil an Wolle von 
weniger als 85 GHT 

192 000 Wechsel aus einer 
anderen Position 

5205.12 

Garne aus Baumwolle, 
anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, mit 
einem Anteil an 
Baumwolle von 85 GHT 
oder mehr, nicht in 
Aufmachungen für den 
Einzelverkauf, 
ungezwirnte Garne aus 
nicht gekämmten Fasern, 
mehr als Nm 14 bis Nm 43 

1 176 000 Wechsel aus einer 
anderen Position 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus Kanada 

in die Europäische 
Union (in kg Netto-

gewicht, wenn nichts 
anderes bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung 

5208.59 

Gewebe aus Baumwolle, 
mit einem Anteil an 
Baumwolle von 85 GHT 
oder mehr, ausgenommen 
in Leinwandbindung, 
anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, mit 
einem Quadratmeter-
gewicht von 200 g oder 
weniger 

-60 000 m² 

Wechsel aus einer 
anderen Position 

5209.59 

Gewebe aus Baumwolle, 
mit einem Anteil an 
Baumwolle von 85 GHT 
oder mehr, ausgenommen 
in Leinwandbindung, 
anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, mit 
einem Quadratmeter-
gewicht von mehr als 
200 g 

79 000 m² 

54.02 

Garne aus synthetischen 
Filamenten (ausgenommen 
Nähgarne), nicht in 
Aufmachungen für den 
Einzelverkauf, einschließ-
lich synthetische Monofile 
von weniger als 67 dtex 

4 002 000 

Wechsel aus einer 
anderen Position 

5404.19 

synthetische Monofile von 
67 dtex oder mehr und 
einem größten Durch-
messer von 1 mm oder 
weniger, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

21 000 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus Kanada 

in die Europäische 
Union (in kg Netto-

gewicht, wenn nichts 
anderes bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung 

54.07 

Gewebe aus Garnen aus 
synthetischen Filamenten, 
einschließlich Gewebe aus 
Erzeugnissen der 
Position 54.04 

4 838 000 m² 

Wechsel aus einer 
anderen Position oder 
Bedrucken oder 
Färben mit mindestens 
zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen 
(wie Reinigen, 
Bleichen, 
Merzerisieren, 
Thermofixieren, 
Aufhellen, 
Kalandrieren, 
krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, 
Ausbessern und 
Noppen), sofern der 
Wert des Gewebes 
ohne 
Ursprungseigenschaft 
47,5 Prozent des 
Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-
Preises des 
Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

5505.10 

Abfälle (einschließlich 
Kämmlinge, Garnabfälle 
und Reißspinnstoff) aus 
synthetischen 
Chemiefasern 

1 025 000 Wechsel aus einer 
anderen Position 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus Kanada 

in die Europäische 
Union (in kg Netto-

gewicht, wenn nichts 
anderes bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung 

5513.11 

Gewebe aus Polyester-
Spinnfasern, mit einem 
Anteil an diesen 
Spinnfasern von weniger 
als 85 GHT, roh oder 
gebleicht, in 
Leinwandbindung, 
hauptsächlich oder 
ausschließlich mit 
Baumwolle gemischt, mit 
einem 
Quadratmetergewicht von 
170 g oder weniger 

6 259 000 m² Wechsel aus einer 
anderen Position 

56.02 
Filze, auch getränkt, 
bestrichen, überzogen oder 
mit Lagen versehen 

583 000 

Wechsel aus einem 
anderen Kapitel 

56.03 

Vliesstoffe (von 
Spinnmassen), auch 
getränkt, bestrichen, 
überzogen oder mit Lagen 
versehen 

621 000 

57.03 

Teppiche und andere 
Fußbodenbeläge, aus 
Spinnstoffen, getuftet 
(Nadelflor), auch 
konfektioniert 

196 000 m² 

58.06 

Bänder, ausgenommen 
Waren der Position 58.07 
(ausgenommen Etiketten, 
Abzeichen und ähnliche 
Waren als Meterware); 
schusslose Bänder aus 
parallel gelegten und 
geklebten Garnen oder 
Fasern 

169 000 Wechsel aus einer 
anderen Position 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus Kanada 

in die Europäische 
Union (in kg Netto-

gewicht, wenn nichts 
anderes bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung 

5811.00 

wattierte Spinnstoff-
erzeugnisse als Meterware, 
aus einer oder mehreren 
Lagen, mit Wattierungs-
stoff verbunden, durch 
Steppen oder auf andere 
Weise abgeteilt, 
ausgenommen Stickereien 
der Position 58.10 

12 000 m² Wechsel aus einer 
anderen Position 

59.03 

Gewebe, mit Kunststoff 
getränkt, bestrichen, 
überzogen oder mit Lagen 
aus Kunststoff versehen, 
andere als solche der 
Position 59.02 

1 754 000 m² 

Wechsel aus einem 
anderen Kapitel, 
sofern der Wert der 
Gewebe ohne 
Ursprungseigenschaft 
60 Prozent des 
Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-
Preises des 
Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

5904.90 

Fußbodenbeläge, aus einer 
Spinnstoffunterlage mit 
einer Deckschicht oder 
einem Überzug bestehend, 
auch zugeschnitten, 
ausgenommen Linoleum 

24 000 m² 

59.06 
kautschutierte Gewebe, 
andere als solche der 
Position 59.02  

450 000 

5907.00 

andere Gewebe, getränkt, 
bestrichen oder überzogen; 
bemalte Gewebe für 
Theaterdekorationen, 
Atelierhintergründe oder 
dergleichen 

2 969 000 m² 

59.11 
Erzeugnisse und Waren 
des speziellen technischen 
Bedarfs, aus Spinnstoffen  

173.000 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent für 
Ausfuhren aus Kanada 

in die Europäische 
Union (in kg Netto-

gewicht, wenn nichts 
anderes bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung 

60.04 

Gewirke und Gestricke mit 
einer Breite von mehr als 
30 cm und mit einem 
Anteil an Elastomergarnen 
oder Kautschukfäden von 
5 GHT oder mehr, andere 
als solche der Position 
60.01 

25.000 

Wechsel aus einer 
anderen Position oder 
Bedrucken oder 
Färben mit mindestens 
zwei Vor- oder Nach-
behandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, 
Merzerisieren, 
Thermofixieren, 
Aufhellen, 
Kalandrieren, 
krumpfecht Ausrüsten, 
Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, 
Ausbessern und 
Noppen), sofern der 
Wert des Gewebes 
ohne Ursprungs-
eigenschaft 
47,5 Prozent des 
Transaktionswerts 
oder des Ab-Werk-
Preises des 
Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

60.05 

Kettengewirke 
(einschließlich solcher, die 
auf Häkelgalonmaschinen 
hergestellt sind), andere als 
solche der Positionen 6001 
bis 6004 

16.000 

60.06 
andere Gewirke und 
Gestricke, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

24 000 

63.06 

Planen und Markisen; 
Zelte; Segel für Wasser-
fahrzeuge, für Surfbretter 
und für Landfahrzeuge; 
Campingausrüstungen, aus 
Spinnstoffen 

124 000 

Wechsel aus einem 
anderen Kapitel 

63.07 

konfektionierte Waren aus 
Spinnstoffen, anderweit 
weder genannt noch 
inbegriffen 

503 000 

m² = Quadratmeter 

 



 

 
EU/CA/P I/Anhang 5-A/de 22 

Tabelle C.2 – Jährliche Kontingentszuteilung für Kleidung, aus Kanada in die Europäische 

Union ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in Stück, 

wenn nichts 
anderes bestimmt 

ist) 

Ausreichende 
Fertigung11 

6101.30 

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), 
Umhänge, Anoraks, und ähnliche 
Waren, aus Chemiefasern, aus 
Gewirken oder Gestricken, für 
Männer oder Knaben 

10 000 
Wechsel aus einem 
anderen Kapitel, 
sofern das Erzeugnis 
im Gebiet einer 
Vertragspartei 
zugeschnitten (bzw. 
formgestrickt) und 
zusammengenäht 
oder in anderer 
Weise 
zusammengefügt 
wird oder  
Wechsel einer 
formgestrickten 
Waren, die kein 
Nähen oder 
Zusammenfügen 
erfordert, aus einem 
anderen Kapitel 

6102.30 

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), 
Umhänge, Anoraks, und ähnliche 
Waren, aus Chemiefasern, aus 
Gewirken oder Gestricken, für 
Frauen oder Mädchen 

17 000 

61.04 

Kostüme, Kombinationen, Jacken, 
Kleider, Röcke, Hosenröcke, Hosen 
usw. (ausgenommen Badehosen), 
aus Gewirken oder Gestricken, für 
Frauen oder Mädchen 

535 000 

6106.20 

Blusen und Hemdblusen, aus 
Chemiefasern, aus Gewirken oder 
Gestricken, für Frauen oder 
Mädchen 

44 000 

                                                 
11 Bezüglich der Erzeugnisse, für die Tabelle C.2 gilt, ist eine ausreichende Fertigung nach 

dieser Spalte so zu verstehen, dass diese über die nicht ausreichende Fertigung nach Artikel 7 
hinausgehen muss.  
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in Stück, 

wenn nichts 
anderes bestimmt 

ist) 

Ausreichende 
Fertigung11 

6108.22 

Slips und andere Unterhosen, aus 
Chemiefasern, aus Gewirken oder 
Gestricken, für Frauen oder 
Mädchen 

129 000 

6108.92 

Negligees, Bademäntel und -jacken, 
Hausmäntel und ähnliche Waren, 
aus Chemiefasern, aus Gewirken 
oder Gestricken, für Frauen oder 
Mädchen 

39 000 

6109.10 
T-Shirts und Unterhemden, aus 
Baumwolle, aus Gewirken oder 
Gestricken 

342 000 

6109.90 

T-Shirts und Unterhemden, aus 
anderweit weder genannten noch 
inbegriffenen Spinnstoffen, aus 
Gewirken oder Gestricken 

181 000 

61.10 

Pullover, Strickjacken, Westen und 
ähnliche Waren, einschließlich 
Unterziehpullis, aus Gewirken oder 
Gestricken 

478 000  

6112.41 

Badeanzüge und Badehosen, aus 
synthetischen Chemiefasern, aus 
Gewirken oder Gestricken, für 
Frauen oder Mädchen 

73 000 

61.14 
Kleidung anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, aus Gewirken 
oder Gestricken 

90 000 kg 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in Stück, 

wenn nichts 
anderes bestimmt 

ist) 

Ausreichende 
Fertigung11 

61.15 

Strumpfhosen, Strümpfe, 
Kniestrümpfe, Socken und andere 
Strumpfwaren, einschließlich 
solcher mit degressiver 
Kompression (z. B. 
Krampfaderstrümpfe), aus 
Gewirken oder Gestricken) 

98 000 kg 

62.01 

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), 
Umhänge, Anoraks, Windjacken, 
Blousons und ähnliche Waren, 
ausgenommen aus Gewirken oder 
Gestricken, für Männer oder 
Knaben, ausgenommen Waren der 
Position 62.03 

96 000 

62.02 

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), 
Umhänge, Anoraks, Windjacken, 
Blousons und ähnliche Waren, 
ausgenommen aus Gewirken oder 
Gestricken, für Frauen oder 
Mädchen, ausgenommen Waren der 
Position 62.04 

99 000 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in Stück, 

wenn nichts 
anderes bestimmt 

ist) 

Ausreichende 
Fertigung11 

62.03 

Anzüge, Kombinationen, Jacken, 
lange Hosen (einschließlich 
Kniebundhosen und ähnliche 
Hosen), Latzhosen und kurze Hosen 
(ausgenommen Badehosen), 
ausgenommen aus Gewirken oder 
Gestricken, für Männer oder 
Knaben 

95 000 

62.04 

Kostüme, Kombinationen, Jacken, 
Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange 
Hosen (einschließlich 
Kniebundhosen und ähnliche 
Hosen), Latzhosen und kurze Hosen 
(ausgenommen Badehosen), 
ausgenommen aus Gewirken oder 
Gestricken, für Frauen oder 
Mädchen 

506 000 

62.05 
Hemden, ausgenommen aus 
Gewirken oder Gestricken, für 
Männer oder Knaben 

15 000 

62.06 

Blusen und Hemdblusen, 
ausgenommen aus Gewirken oder 
Gestricken, für Frauen oder 
Mädchen 

64 000 

6210.40 

Kleidung aus Erzeugnissen der 
Position 59.03, 59.06 oder 59.07, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen, ausgenommen aus 
Gewirken oder Gestricken, für 
Männer oder Knaben 

68 000 kg 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in Stück, 

wenn nichts 
anderes bestimmt 

ist) 

Ausreichende 
Fertigung11 

6210.50 

Kleidung aus Erzeugnissen der 
Position 59.03, 59.06 oder 59.07, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen, ausgenommen aus 
Gewirken oder Gestricken, für 
Frauen und Mädchen 

30 000 kg 

62.11 

Trainingsanzüge, Skianzüge, 
Badeanzüge und Badehosen; andere 
Kleidung, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, ausgenommen aus 
Gewirken oder Gestricken 

52 000 kg 

6212.10 Büstenhalter, auch aus Gewirken 
oder Gestricken 297 000 

6212.20 Hüftgürtel und Miederhosen, auch 
aus Gewirken oder Gestricken 32 000 

6212.30 Korseletts, auch aus Gewirken oder 
Gestricken 40 000 

6212.90 

Hosenträger, Strumpfhalter, 
Strumpfbänder und ähnliche Waren, 
Teile davon, auch aus Gewirken 
oder Gestricken 

16 000 kg 
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Tabelle C.3 – Jährliche Kontingentszuteilung für Spinnstoffe, aus der Europäischen Union nach 

Kanada ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 

Kanada (in kg, 
wenn nichts 

anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende Fertigung 

5007.20 

Gewebe aus Seide, Schappe-
seide oder Bourretteseide, 
mit einem Anteil an Seide 
oder Schappeseide 
von 85 GHT oder mehr 

83 000 m² Weben 

5111.30 

Streichgarngewebe aus 
überwiegend, aber weniger 
als 85 GHT Wolle oder 
feinen Tierhaaren, haupt-
sächlich oder ausschließlich 
mit synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern 
gemischt 

205 000 m² Weben 

51.12 
Kammgarngewebe aus 
Wolle oder feinen 
Tierhaaren  

200 000 Weben 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 

Kanada (in kg, 
wenn nichts 

anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende Fertigung 

5208.39 

Gewebe aus Baumwolle, mit 
einem Anteil an Baumwolle 
von 85 GHT oder mehr und 
einem Quadratmetergewicht 
von 200 g oder weniger, 
gefärbt, ausgenommen in 3- 
oder 4-bindigem Köper, 
einschließlich Doppelköper, 
und in Leinwandbindung 

116 000 m² Weben 

5401.10 

Nähgarne aus synthetischen 
Filamenten, auch in 
Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

18 000 

Extrusion synthetischer oder 
künstlicher Filamentgarnen, 
auch mit Spinnen oder  
Spinnen 

5402.11 

Garne aus synthetischen 
Filamenten, nicht in 
Aufmachungen für den 
Einzelverkauf, hochfeste 
Garne aus Aramid 

504 000 

Extrusion synthetischer oder 
künstlicher Filamentgarnen, 
auch mit Spinnen oder  
Spinnen 

54.04 

synthetische Monofile von 
67 dtex oder mehr und 
einem größten Durchmesser 
von 1 mm; Streifen und 
dergleichen (z. B. 
künstliches Stroh) aus 
synthetischer Spinnmasse, 
mit einer augenscheinlichen 
Breite von 5 mm oder 
weniger 

275 000 

Extrusion synthetischer oder 
künstlicher Filamentgarnen, 
auch mit Spinnen oder  
Spinnen 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 

Kanada (in kg, 
wenn nichts 

anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende Fertigung 

54.07 

Gewebe aus Garnen aus 
synthetischen Filamenten, 
einschließlich Gewebe aus 
Erzeugnissen der 
Position 54.04 

636 000 Weben 

56.03 

Vliesstoffe, auch getränkt, 
bestrichen, überzogen oder 
mit Lagen versehen, 
anderweit weder genannt 
noch inbegriffen 

1 629 000 
Alle Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln 

5607.41 

Bindegarne oder 
Pressengarne, aus 
Polyethylen oder 
Polypropylen 

813 000 
Alle Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln 

5607.49 

Bindfäden, Seile und Taue 
aus Polyethylen oder 
Polypropylen, auch 
geflochten, auch mit 
Kautschuk oder Kunststoff 
getränkt, bestrichen, 
überzogen oder umhüllt, 
ausgenommen Bindegarne 
oder Pressengarne 

347 000 
Alle Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln 

5702.42 

Teppiche und andere 
Fußbodenbeläge, aus 
synthetischen oder 
künstlichen Spinnstoffen, 
gewebt, weder getuftet noch 
beflockt, mit Flor, 
konfektioniert, 
ausgenommen Kelim, 
Sumak, Karamanie und 
ähnliche handgewebte 
Teppiche 

187 000 m² 

Weben oder 
Einsatz aller Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 

Kanada (in kg, 
wenn nichts 

anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende Fertigung 

5703.20 

Teppiche und andere 
Fußbodenbeläge, aus Nylon 
oder anderen Polyamiden, 
getuftet (Nadelflor), auch 
konfektioniert 

413 000 m² 

Weben oder 
Einsatz aller Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln 

5704.90 

Teppiche und andere 
Fußbodenbeläge, aus Filz, 
weder getuftet noch 
beflockt, auch 
konfektioniert, 
ausgenommen Bodenfliesen 
mit einer Oberfläche von 
0,3 m² oder weniger 

1 830 000 

Weben oder 
Einsatz aller Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln 

59.03 

Gewebe, mit Kunststoff 
getränkt, bestrichen, 
überzogen oder mit Lagen 
aus Kunststoff versehen, 
ausgenommen 
Reifencordgewebe aus 
hochfesten Garnen aus 
Nylon oder anderen 
Polyamiden, Polyestern oder 
Viskose  

209 000 

Weben oder  
Bestreichen, Beflocken, mit 
Lagen Versehen oder 
Aufdampfen, in allen Fällen 
mit mindestens zwei 
weiteren wichtigen Vor- 
oder Nachbehandlungen 
(wie Kalandrieren oder 
krumpfecht Ausrüsten), 
verleiht 
Ursprungseigenschaft, 
sofern wenigstens ein 
Wertzuwachs von 
52,5 Prozent auf der 
Grundlage des 
Transaktionswerts oder des 
Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses erzielt wurde 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 

Kanada (in kg, 
wenn nichts 

anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende Fertigung 

5904.10 Linoleum, auch 
zugeschnitten 61 000 m² 

Weben oder  
Bestreichen, Beflocken, mit 
Lagen Versehen oder 
Aufdampfen, in allen Fällen 
mit mindestens zwei 
weiteren wichtigen Vor- 
oder Nachbehandlungen 
(wie Kalandrieren oder 
krumpfecht Ausrüsten), 
verleiht 
Ursprungseigenschaft, 
sofern wenigstens ein 
Wertzuwachs von 
52,5 Prozent auf der 
Grundlage des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses 
erzielt wurde 

5910.00 

Förderbänder und 
Treibriemen, aus 
Spinnstoffen, auch mit 
Kunststoff getränkt, 
bestrichen, überzogen oder 
mit Lagen aus Kunststoff 
versehen oder mit Metall 
oder anderen Stoffen 
verstärkt  

298 000 

Herstellen aus Garnen, 
Abfällen von Geweben oder 
Lumpen der Position 63.10 
Weben oder  
Bestreichen, Beflocken, mit 
Lagen Versehen oder 
Aufdampfen, in allen Fällen 
mit mindestens zwei 
weiteren wichtigen Vor- 
oder Nachbehandlungen 
(wie Kalandrieren oder 
krumpfecht Ausrüsten), 
verleiht 
Ursprungseigenschaft, 
sofern wenigstens ein 
Wertzuwachs von 
52,5 Prozent auf der 
Grundlage des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses 
erzielt wurde 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 

Kanada (in kg, 
wenn nichts 

anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende Fertigung 

59.11 

Erzeugnisse und Waren des 
technischen Bedarfs, aus 
Spinnstoffen, aufgeführt in 
Anmerkung 7 zu diesem 
Kapitel 

160 000 

Herstellen aus Garnen, 
Abfällen von Geweben oder 
Lumpen der Position 63.10 
Weben oder  
Bestreichen, Beflocken, mit 
Lagen Versehen oder 
Aufdampfen, in allen Fällen 
mit mindestens zwei 
weiteren wichtigen Vor- 
oder Nachbehandlungen 
(wie Kalandrieren oder 
krumpfecht Ausrüsten), 
verleiht 
Ursprungseigenschaft, 
sofern wenigstens ein 
Wertzuwachs von 
52,5 Prozent auf der 
Grundlage des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses 
erzielt wurde 

6302.21 

Bettwäsche, bedruckt, aus 
Baumwolle, ausgenommen 
aus Geweben oder 
Gestricken 

176 000 

Zuschneiden von Geweben 
und Konfektionieren oder 
Einsatz aller Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 

Kanada (in kg, 
wenn nichts 

anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende Fertigung 

6302.31 

Bettwäsche, 
ausgenommenen bedruckt, 
aus Baumwolle, 
ausgenommen aus Geweben 
oder Gestricken 

216 000 

Zuschneiden von Geweben 
und Konfektionieren 
Einsatz aller Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) 
oder  
Konfektionieren nach 
Bedrucken 

6302.91 

Wäsche zur Körperpflege 
und Küchenwäsche, aus 
Baumwolle (ausgenommen 
aus Frottierware), 
Scheuertücher, 
Bohnerlappen, Spüllappen 
und Staubtücher 

20 000 

Einsatz aller Verfahren zur 
Vliesbildung einschließlich 
Nadeln mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) 
Zuschneiden von Geweben 
und Konfektionieren oder 
Konfektionieren nach 
Bedrucken 
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Tabelle C.4 – Jährliche Kontingentszuteilung für Kleidung, aus der Europäischen Union nach 

Kanada ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 
Kanada (in 
Stück, wenn 

nichts anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung12 

6105.10 

Hemden aus Gewirken oder 
Gestricken, aus Baumwolle, für 
Männer oder Knaben 
(ausgenommen Nachthemden, 
T-Shirts und Unterhemden) 

46 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

61.06 

Blusen und Hemdblusen, aus 
Gewirken oder Gestricken, für 
Frauen oder Mädchen 
(ausgenommen T-Shirts und 
Unterhemden) 

126 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

61.09 T-Shirts und Unterhemden, aus 
Gewirken oder Gestricken 722 000 

Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

61.10 

Pullover, Strickjacken, Westen 
und ähnliche Waren, 
einschließlich Unterziehpullis, 
aus Gewirken oder Gestricken 
(ausgenommen wattierte 
Westen) 

537 000  

Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren oder 
Formstricken für 
Erzeugnisse, die kein 
Nähen oder Zusammen-
fügen erfordern 

61.14 
andere Kleidung anderweit 
weder genannt noch inbegriffen, 
aus Gewirken oder Gestricken 

58 000 kg 

Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren oder 
Formstricken für 
Erzeugnisse, die kein 
Nähen oder Zusammen-
fügen erfordern 

                                                 
12 Bezüglich der Erzeugnisse, für die Tabelle C.4 gilt, ist eine ausreichende Fertigung nach 

dieser Spalte so zu verstehen, dass diese über die nicht ausreichende Fertigung nach Artikel 7 
hinausgehen muss. 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 
Kanada (in 
Stück, wenn 

nichts anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung12 

61.15 

Strumpfhosen, Strümpfe, 
Kniestrümpfe, Socken und 
andere Strumpfwaren, 
einschließlich solcher mit 
degressiver Kompression (z. B. 
Krampfaderstrümpfe), aus 
Gewirken oder Gestricken) 
(ausgenommen für Kleinkinder) 

1 691 000 Paar 

Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren oder 
Formstricken für 
Erzeugnisse, die kein 
Nähen oder 
Zusammenfügen 
erfordern 

6202.11 

Mäntel (einschließlich 
Kurzmäntel), Umhänge und 
ähnliche Waren, aus Wolle oder 
feinen Tierhaaren, 
ausgenommen aus Geweben 
oder Gestricken, für Frauen 
oder Mädchen 

15 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

6202.93 

Anoraks, Windjacken, Blousons 
und ähnliche Waren, aus 
Chemiefasern, ausgenommen 
aus Gewirken oder Gestricken, 
für Frauen oder Mädchen  

16 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

6203.11 
Anzüge aus Wolle oder feinen 
Tierhaaren, für Männer oder 
Knaben 

39 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

6203.12-
6203.49 

Anzüge (ausgenommen aus 
Wolle oder feinen Tierhaaren), 
Kombinationen, Jacken, lange 
Hosen (einschließlich 
Kniebundhosen und ähnliche 
Hosen), Latzhosen und kurze 
Hosen (ausgenommen aus 
Gewirken oder Gestricken und 
ausgenommen Badehosen), für 
Männer oder Knaben 

281 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 

aus der 
Europäischen 
Union nach 
Kanada (in 
Stück, wenn 

nichts anderes 
bestimmt ist) 

Ausreichende 
Fertigung12 

62.04 

Kostüme, Kombinationen, 
Jacken, Kleider, Röcke, Hosen-
röcke, lange Hosen (einschließ-
lich Kniebundhosen und 
ähnliche Hosen), Latzhosen und 
kurze Hosen (ausgenommen aus 
Gewirken oder Gestricken und 
ausgenommen Badehosen), für 
Frauen oder Mädchen 

537 000  
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

6205.20 

Hemden aus Baumwolle, 
ausgenommen aus Gewirken 
oder Gestricken, für Männer 
oder Knaben 

182 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

62.10 

Kleidung aus Erzeugnissen der 
Position 56.02, 56.03, 59.03, 
59.06 oder 59.07 
(ausgenommen aus Gewirken 
oder Gestricken und Bekleidung 
für Kleinkinder) 

19 000 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

62.11 

Trainingsanzüge, Skianzüge, 
Badeanzüge und Badehosen; 
andere Kleidung, anderweit 
nicht genannt noch inbegriffen, 
ausgenommen aus Gewirken 
oder Gestricken 

85 000 kg 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 

62.12 

Büstenhalter, Hüftgürtel, 
Korsette, Hosenträger, Strumpf-
halter, Strumpfbänder und 
ähnliche Waren, Teile davon, 
aus Spinnstofferzeugnissen aller 
Art, auch elastischen, 
einschließlich Gewirken oder 
Gestricken (ausgenommen 
Gürtel und Mieder ganz aus 
Kautschuk) 

26 000 Dutzend 
Zuschneiden von 
Geweben und 
Konfektionieren 
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Tabellen C.1 bis C.4 – Bestimmungen über Erhöhungen 

 

1. Werden über 80 Prozent des Ursprungskontingents für ein in den Tabellen C.1 bis C.4 

aufgeführtes Erzeugnis in einem Kalenderjahr ausgeschöpft, wird die 

Ursprungskontingentszuteilung für das folgende Kalenderjahr erhöht. Die Erhöhung beläuft 

sich auf 3 Prozent des Ursprungskontingents für das Erzeugnis im vorangehenden 

Kalenderjahr. Die Bestimmung über die Erhöhung gilt erstmals nach Ablauf des ersten 

vollständigen Kalenderjahrs nach Inkrafttreten dieses Abkommens. Die jährlichen 

Ursprungskontingentszuteilungen dürfen während eines Zeitraum von bis zu zehn Jahren 

erhöht werden. 

 

2. Jede Erhöhung der Ursprungskontingentsmenge wird im ersten Quartal des folgenden 

Kalenderjahrs wirksam. Die Einfuhrvertragspartei benachrichtigt die Ausfuhrvertragspartei 

schriftlich, wenn die Bedingung des Absatzes 1 erfüllt ist, und teilt ihr in diesem Fall die 

etwaige Erhöhung des Ursprungskontingents und das Datum mit, ab dem die Erhöhung gilt. 

Die Vertragsparteien gewährleisten, dass die Erhöhung des Ursprungskontingents sowie der 

Tag des Inkrafttretens veröffentlicht werden. 

 

Tabellen C.1 bis C.4 – Bestimmung über die Überprüfung 

 

Auf Antrag einer Vertragspartei treffen die Vertragsparteien zusammen, um die abgedeckten 

Erzeugnisse und die Mengen der Kontingentszuteilungen anhand der Entwicklungen der relevanten 

Märkte und Sektoren zu überprüfen. Die Vertragsparteien können dem Ausschuss für Warenhandel 

die Durchführung von Überprüfungen empfehlen. 
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Abschnitt D – Fahrzeuge 

 

Tabelle D.1 – Jährliche Kontingentszuteilung für Fahrzeuge, aus Kanada in die Europäische 

Union ausgeführt 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende 

Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in Stück) 

8703.21 

andere Fahrzeuge mit Hubkolben-
verbrennungsmotor mit 
Fremdzündung: mit einem 
Hubraum von 1000 cm³ oder 
weniger 

Herstellen, bei dem 
der Wert aller 
verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 
folgende 
Prozentsätze nicht 
überschreitet:  
a) 70 Prozent des 

Transaktionswert
s oder des Ab-
Werk-Preises des 
Erzeugnisses 
oder 

b) 80 Prozent der 
Nettokosten des 
Erzeugnisses 

100 000 8703.22 

andere Fahrzeuge mit 
Hubkolbenverbrennungsmotor mit 
Fremdzündung: mit einem 
Hubraum von mehr als 1000 cm³ 
bis 1500 cm³ 

8703.23 

andere Fahrzeuge mit 
Hubkolbenverbrennungsmotor mit 
Fremdzündung: mit einem 
Hubraum von mehr als 1500 cm³ 
bis 3000 cm³ 
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Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
Warenbezeichnung Ausreichende 

Fertigung 

Jahreskontingent 
für Ausfuhren 
aus Kanada in 

die Europäische 
Union (in Stück) 

8703.24 

andere Fahrzeuge mit 
Hubkolbenverbrennungsmotor mit 
Fremdzündung: mit einem 
Hubraum von mehr als 3000 cm³ 

8703.31 

andere Fahrzeuge mit 
Kolbenverbrennungsmotor mit 
Selbstzündung (Diesel- oder 
Halbdieselmotor): mit einem 
Hubraum von 1500 cm³ oder 
weniger 

8703.32 

andere Fahrzeuge mit 
Kolbenverbrennungsmotor mit 
Selbstzündung (Diesel- oder 
Halbdieselmotor): mit einem 
Hubraum von mehr als 1500 cm³ 
bis 2500 cm³ 

8703.33 

andere Fahrzeuge mit 
Kolbenverbrennungsmotor mit 
Selbstzündung (Diesel- oder 
Halbdieselmotor): mit einem 
Hubraum von mehr als 2500 cm³ 

8703.90 andere 
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Bemerkung 1 
 
Maßgebend für die von den Vertragsparteien vereinbarte Anwendung der Kumulierung mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika sind die folgenden Bestimmungen:  
 
Sofern zwischen den einzelnen Vertragsparteien und den Vereinigten Staaten von Amerika ein mit 
den WTO-Verpflichtungen der Vertragsparteien kohärentes Freihandelsabkommen in Kraft ist und 
sich die Vertragsparteien über alle anwendbaren Voraussetzungen einigen, gelten alle bei der 
Herstellung eines Erzeugnisses der Unterpositionen 8703.21 bis 8703.90 in Kanada oder der 
Europäischen Union verwendeten Vormaterialien des Kapitels 84, 85, 87 oder 94 des 
Harmonisierten Systems mit Ursprung in den Vereinigen Staaten von Amerika als 
Ursprungserzeugnisse. Unbeschadet des Ausgangs der Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika 
werden im Zuge der Gespräche über die anwendbaren Voraussetzungen auch Konsultationen 
durchgeführt, mit denen erforderlichenfalls die Kohärenz zwischen der von der Europäischen 
Union und den Vereinigten Staaten von Amerika vereinbarten Berechnungsmethode und der nach 
diesem Abkommen für Erzeugnisse des Kapitels 87 geltenden Methode sichergestellt werden soll.  
 
Folglich verliert Tabelle D.1 ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Kumulierung ihre Gültigkeit. 
 
Die Anwendung der Kumulierung und Löschung von Bemerkung 1 wird zu Informationszwecken im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
 
Bestimmung über die Überprüfung 
 
Falls die Kumulierung mit den Vereinigten Staaten von Amerika sieben Jahr nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens noch nicht in Kraft getreten ist, treffen die beiden Vertragsparteien auf Antrag 
einer Vertragspartei zusammen, um diese Bestimmungen zu überprüfen.  
 
Alternative erzeugnisspezifische Ursprungsregeln für Erzeugnisse der Position 87.02 
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Für aus Kanada in die Europäische Union ausgeführte Erzeugnisse der Position 87.02 gilt die 
folgende Ursprungsregel alternativ zu der Ursprungsregel des Anhangs 5:  
 

Wechsel aus einer anderen Position, ausgenommen aus den Positionen 87.06 bis 87.08 
oder  
 
Wechsel innerhalb dieser Position oder Positionen 87.06 bis 87.08, auch bei einem 
Wechsel aus einer anderen Position, sofern der Wert der Vormaterialien dieser Position 
oder der Positionen 87.06 bis 87.08 ohne Ursprungseigenschaft 50 Prozent des 
Transaktionswerts oder des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet.  
 

Diese Ursprungsregel gilt für in Kanada befindliche Unternehmen und ihre Rechtsnachfolger und 
Zessionare, die Erzeugnisse der Position 87.02 in Kanada ab dem Abschluss der Verhandlungen 
am 1. August 2014 herstellen. 
 
Bemerkung 2 
 
Maßgebend für die von den Vertragsparteien vereinbarte Anwendung der Kumulierung mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika sind die folgenden Bestimmungen: 
 
Sofern zwischen den einzelnen Vertragsparteien und den Vereinigten Staaten von Amerika ein mit 
den WTO-Verpflichtungen der Vertragsparteien kohärentes Freihandelsabkommen in Kraft ist und 
sich die Vertragsparteien über alle anwendbaren Voraussetzungen einigen, gelten alle bei der 
Herstellung eines Erzeugnisses der Position 87.02 in Kanada oder der Europäischen Union 
verwendeten Vormaterialien des Kapitels 84, 85, 87 oder 94 des Harmonisierten Systems mit 
Ursprung in den Vereinigen Staaten von Amerika als Ursprungserzeugnisse.  
 
Folglich verliert die alternative erzeugnisspezifische Ursprungsregel für Erzeugnisse der 
Position 87.02 ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Kumulierung ihre Gültigkeit. 
 
Die Anwendung der Kumulierung und Löschung von Bemerkung 2 wird zu Informationszwecken im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
 
 

________________ 
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ANHANG 6 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG  

BETREFFEND DIE URSPRUNGSREGELN FÜR SPINNSTOFFE UND KLEIDUNG 

 

1. Nach diesem Abkommen basiert der Handel mit Spinnstoffen und Kleidung zwischen den 

Vertragsparteien auf dem Grundsatz, dass ein zweifacher Verarbeitungsprozess, wie in 

Anhang 5 (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) des Protokolls über Ursprungsregeln und 

Ursprungsbestimmungen dargelegt, Ursprungseigenschaft verleiht. 

 

2. Dennoch vereinbaren die Vertragsparteien aus einer Reihe von Gründen, unter anderem einer 

nicht vorhandenen nachteiligen kumulativen Wirkung auf die Hersteller in der EU, von 

Absatz 1 durch begrenzte, gegenseitige Ursprungskontingente für Spinnstoffe und Kleidung 

abzuweichen. Diese Ursprungskontingente werden als Volumen für einzelne 

Erzeugniskategorien ausgedrückt; dabei wird Färben für eine begrenzte, eindeutig festgelegte 

Auswahl von Erzeugniskategorien als gleichwertig mit Bedrucken angesehen. 

 

3. Die Vertragsparteien bekräftigen, dass diese – außerordentlichen – Ursprungskontingente 

unter strikter Einhaltung des Protokolls über Ursprungsregeln und Ursprungsbestimmungen 

angewendet werden. 

 

 

________________ 
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ANHANG 7 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNGEN  

BETREFFEND DAS FÜRSTENTUM ANDORRA  

UND DIE REPUBLIK SAN MARINO 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG BETREFFEND DAS FÜRSTENTUM ANDORRA  

 

1. Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems mit Ursprung im Fürstentum 

Andorra werden von Kanada als Ursprungserzeugnisse der Europäischen Union im Sinne 

dieses Abkommens anerkannt, sofern die mit dem Beschluss 90/680/EWG des Rates vom 

26. November 1990 über den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra 

geschlossene Zollunion in Kraft bleibt.  

 

2. Das Protokoll über Ursprungsregeln und Ursprungsbestimmungen gilt sinngemäß für die 

Bestimmung der Ursprungseigenschaft der in Absatz 1 dieser Gemeinsamen Erklärung 

genannten Erzeugnisse. 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE REPUBLIK SAN MARINO 

 

1. Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Kanada als 

Ursprungserzeugnisse der Europäischen Union im Sinne dieses Abkommens anerkannt, 

sofern diese Erzeugnisse unter das Abkommen über eine Zusammenarbeit und eine Zollunion 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik San Marino, 

geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 1991, fallen und das genannte Abkommen in Kraft 

bleibt. 

 

2. Das Protokoll über Ursprungsregeln und Ursprungsbestimmungen gilt sinngemäß für die 

Bestimmung der Ursprungseigenschaft der in Absatz 1 dieser Gemeinsamen Erklärung 

genannten Erzeugnisse. 

 

 

________________ 

 


